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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Teilstudien-

gang Hauptfach Empirische Kulturwissenschaft mit akademischer Abschluss-

prüfung Bachelor of Arts (B. A.) – Besonderer Teil – 

 
Auf Grund von §§ 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 9, 32 Abs. 3 des Landeshochschulgesetzes vom 1. 
Januar 2005 (GBl. S. 1) in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. April 2014 (GBl. S. 99), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2024 (GBl. S. 941) geändert 
worden ist, hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 6. Februar 2025 den 
nachstehenden Besonderen Teil der Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen 
für den Teilstudiengang Hauptfach Empirische Kulturwissenschaft mit akademischer 
Abschlussprüfung Bachelor of Arts (B. A.) beschlossen. 
 
Die Rektorin hat ihre Zustimmung am 5. März 2025 erteilt. 
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A. Geltung des Allgemeinen Teils und Zugangsvoraussetzungen 

§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 

Die Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für die Zwei-Fächer-
Bachelorstudiengänge mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Arts (B. A.) / Bachelor 
of Science (B. Sc.) – Kombirahmenprüfungsordnung (KRPO) – ist in der jeweils geltenden 
Fassung als Allgemeiner Teil Bestandteil dieser Ordnung, soweit hier keine spezielleren 
Regelungen getroffen werden. 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen zum Teilstudiengang 

1Voraussetzung für das Studium im Bachelorstudiengang sind ferner Nachweise über die 

Kenntnisse der englischen Sprache auf dem Niveau der Stufe B2 GER. 2Für den Nachweis 
des Sprachniveau gelten die Regelungen der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung (ZIO). 
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B. Ziele, Inhalte und Aufbau des Teilstudiengangs 

§ 3 Studienziele und Studieninhalte, Regelstudienzeit, Studienumfang 

(1) 1Das Studium des Kombinationsstudiengangs gemäß § 2 Abs. 3 KRPO Bachelor of Arts 
(B. A.) (im Folgenden: Studiengang) in einer Kombination mit dem Hauptfach Empirische 
Kulturwissenschaft (im Folgenden: Teilstudiengang) dient der Aneignung der nach § 7 Abs. 1 
KRPO durch erfolgreichen Abschluss des Studiengangs nachzuweisenden Qualifikationen, 
Kompetenzen, Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten. 2Der Studiengang hat zudem als 
Qualifikationsziel die Vermittlung wissenschaftlicher Grundlagen, Methodenkompetenz und 
berufsfeldbezogener Qualifikationen sowie, eine breite wissenschaftliche Qualifizierung 
sicherzustellen. 3Weitere Angaben zu den Qualifikationszielen des Teilstudiengangs erfolgen 
im Modulhandbuch. 

(2) 1Die Regelstudienzeit des Studiengangs beträgt 6 Semester. 2Der Studienumfang ent-
spricht 180 Leistungspunkten (ECTS-Credits; im Folgenden: CP, für Credit Points), von denen 
120 CP auf das Hauptfach (einschließlich des Abschlussmoduls mit der Bachelorarbeit und 
des Bereichs überfachliche berufsfeldorientierte Kompetenzen) und 60 CP auf das Nebenfach 
entfallen. 

§ 4 Ausgeschlossene Fächerkombinationen 

Das Studium im Teilstudiengang Hauptfach Empirische Kulturwissenschaft schließt gemäß 
§ 3 Abs. 1 KRPO die Kombination mit dem Teilstudiengang Nebenfach Empirische Kultur-
wissenschaft aus. 

§ 5 Akademischer Grad 

Aufgrund des erfolgreich abgeschlossenen Studiengangs in einer Kombination mit dem Haupt-
fach Empirische Kulturwissenschaft wird der akademische Grad „Bachelor of Arts“ (abgekürzt: 
„B. A.“) verliehen. 

§ 6 Aufbau des Bachelorstudiengangs im Hauptfach 

(1) Die Studierenden absolvieren ein Programm zur Erzielung der in § 3 Abs. 2 für den Teil-
studiengang Hauptfach (einschließlich des Abschlussmoduls mit der Bachelorarbeit und des 
Bereichs überfachliche berufsfeldorientierte Kompetenzen) genannten CP, welches aus den 
folgenden Modulen besteht:  

FS Modul-Nr. P/WP Modulbezeichnung 
Prüfungs-
leistung 

CP 

1-2 B 1 P Grundlagen der EKW I 
schriftlich 
und/oder 
mündlich 

6 

1 B 2 P Grundlagen der EKW II 
schriftlich 
und/oder 
mündlich 

9 

1-2 B 3 P Methoden der EKW 
schriftlich 
und/oder 
mündlich 

15 

2 B 4 P Theorien der EKW 
schriftlich 
und/oder 
mündlich 

9 
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3 B 5 P Themenfelder der EKW I schriftlich 
und/oder 
mündlich 

12 

3-4 B 6 P Praktikum - 12 

3-4 B 7 P Perspektiven der EKW schriftlich 
und/oder 
mündlich 

6 

4-5 B 8 P Themenfelder der EKW II schriftlich 
und/oder 
mündlich 

12 

5 B 9 P Forschung und Beruf - 6 

Bereich überfachliche berufsfeldorientierte Kompetenzen 

1-6 B 10 P 

Transdisciplinary Course Program  
(Module im Umfang von 21 CP aus dem Angebot 

der Universität zum Bereich überfachliche 
berufsfeldorientierte Kompetenzen; siehe Abs. 2) 

- 21 

Bereich Abschlussmodul 

6 B 11 P Bachelor-Abschluss (Abschlussmodul) Bachelorarbeit  12 

Erläuterungen: FS = empfohlenes Fachsemester (vorbehaltlich Angebot und etwaiger Änderungen, siehe Modul-
handbuch); Modul-Nr. = laufende Modulnummer oder Modulkürzel (vorbehaltlich etwaiger Änderungen, siehe 
Modulhandbuch); P = Pflicht, WP = Wahlpflicht; CP = Leistungspunkte; o = oder, K = Klausur, H = Hausarbeit, mP 
= mündliche Prüfung, PF = Portfolioprüfung, foP = formative Prüfungsleistung. 

Hinweis: Die in der Tabelle als empfohlenes Fachsemester gemachten Angaben beziehen sich auf einen Studien-
beginn in Vollzeit zum Wintersemester. Sofern der Studiengang auch zu einem anderen Semester begonnen wer-
den kann, werden Informationen zum empfohlenen Studienverlauf im Modulhandbuch gegeben oder können bei 
der jeweils zuständigen Fachstudienberatung erfragt werden. 

(2) Im Bereich überfachliche berufsfeldorientierte Kompetenzen (übK) sind insgesamt 21 CP 
zu erwerben.  

(3) 1Im Rahmen des Teilstudiengangs müssen die Studierenden eine den Qualifikationszielen 
des Teilstudiengangs dienende praktische Tätigkeit (Praktikum) im Bereich der Kulturvermitt-
lung im Umfang von 9 CP außerhalb universitärer Lehrformate ableisten; die CP werden im 
Modul B 6 erworben. 2Auf Antrag können in begründeten Fällen vom zuständigen Prüfungs-
ausschuss Ausnahmen zu Satz 1 genehmigt werden. 3Wird nach Satz 2 eine Ausnahme 
genehmigt, entscheidet der zuständige Prüfungsausschuss über die ersatzweise an der Uni-
versität Tübingen zu erbringenden Module bzw. Veranstaltungen („Ersatzleistungen“) unter 
Berücksichtigung der Voraussetzungen des § 35 LHG und des § 38 KRPO; bei der Bildung 
der Fachgesamtnote werden die Ersatzleistungen nicht mit einbezogen. 

§ 7 Modulleistungen 

1Die in den einzelnen Modulen geforderten Modulleistungen sind neben der Modultabelle die-
ser Ordnung (§ 6) auch im Modulhandbuch angegeben. 2Soweit noch nicht in der Modultabelle 
geschehen, sind bei Prüfungen dort Art und Umfang der Prüfung genau zu spezifizieren.  

§ 8 Studien- und Prüfungssprachen 

(1) 1Die Studien- und Prüfungssprache im Teilstudiengang ist deutsch. 2Lehrveranstaltungen 
können auch in folgenden Sprachen abgehalten werden:  

- Englisch;  
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3Nach Maßgabe der Lehrenden können die Modulleistungen in denjenigen Sprachen gefordert 
und erbracht werden, in denen die Lehrveranstaltungen des Moduls abgehalten werden. 4Prü-
fungsleistungen werden in der Regel in denjenigen Sprachen abgehalten, in denen auch die 
dazugehörige Lehrveranstaltung stattfindet; Studienleistungen sind in der Regel in denjenigen 
Sprachen zu erbringen, in denen auch die dazugehörige Lehrveranstaltung stattfindet. 5Dem 
Stand von Forschung und Lehre angemessen können auch fremdsprachige Lehrinhalte 
Gegenstand von Lehrveranstaltungen sein. 6Es wird insoweit vorausgesetzt, dass die Studie-
renden über ausreichende Fremdsprachkenntnisse verfügen. 

C. Prüfungsleistungen im Bachelorstudiengang 

I. Allgemeine Bestimmungen für Prüfungsleistungen 

§ 9 Antwort-Wahl-Verfahren 

(1) 1Schriftliche Prüfungsleistungen in Form von Klausuren können unter den nachfolgenden 
Voraussetzungen ganz oder teilweise auch in der Weise abgenommen werden, dass die 
Kandidatin oder der Kandidat anzugeben hat, welche der mit den Prüfungsfragen vorgelegten 
Antworten sie oder er für zutreffend hält (Aufgaben im Antwort-Wahl-Verfahren). 2Vorausset-
zungen für die Abnahme von Klausuren unter Einbeziehung von Aufgaben im Antwort-Wahl-
Verfahren sind, dass 

- die Prüfungsaufgaben durch die als Prüferin bzw. Prüfer fungierende Person bzw. 
Personen gestellt werden und 

- die Klausuren, nachdem sie erbracht wurden, in ihrer Gesamtheit von der als Prüferin 
bzw. Prüfer fungierenden Person bzw. Personen korrigiert werden und  

- die Klausuren von der als Prüferin bzw. Prüfer fungierenden Person bzw. Personen nach 
deren jeweiligem individuellen Bewertungsschema gemäß § 19 KRPO bewertet werden.  

3Vor der Korrektur der Klausuren darf keine abschließende Festlegung auf bestimmte Bewer-
tungen, etwa auf die Festsetzung bestimmter Noten bei zutreffender Beantwortung eines 
bestimmten Anteils der Prüfungsfragen oder Erreichen einer bestimmten Punktzahl, erfolgen. 

(2) Für die Erbringung von Prüfungsleistungen als elektronische Präsenzleistungen gemäß 
§ 12 KRPO gilt Absatz 1 entsprechend. 

II. Besondere Bestimmungen für das Abschlussmodul 

§ 10 Abschlussmodul 

(1) 1Im Abschlussmodul sind 12 CP zu erwerben. 2Hiervon entfallen 10 CP auf die Bachelor-
arbeit und 2 CP auf Lehrveranstaltungen. 3Die Bachelorarbeit ist in § 28 KRPO geregelt. 

§ 11 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen für das Abschlussmodul 

Fachliche Zulassungsvoraussetzungen für die Bachelorarbeit sind neben den in der KRPO 
genannten Voraussetzungen: 

- das erfolgreiche Erbringen von Modulen im Umfang von zusammen insgesamt mindes-
tens 51 CP aus den Modulen B 1, B 2, B 3, B 4 sowie B 5 

D. Fachgesamtnote 
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§ 12 Bildung der Fachgesamtnote 

Die Fachgesamtnote im Teilstudiengang ergibt sich zu 20 Prozent aus der Note des 
Abschlussmoduls (Bachelorarbeit) und zu 80 Prozent aus dem Durchschnitt der nach CP der 
jeweiligen Module gewichteten Noten aller übrigen benoteten Module.  

E. Schlussbestimmungen 

§ 13 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen  

1Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Wintersemes-
ter 25/26.3Studierende, die den Teilstudiengang an der Universität Tübingen vor dem in Satz 
2 genannten Semester aufgenommen haben, sind vorbehaltlich der folgenden Bestimmungen 
berechtigt, die Modulleistungen in diesem Teilstudiengang an der Universität Tübingen bis 
zum 30.09.2028 nach den bislang geltenden Regelungen zu absolvieren; hinsichtlich des Prü-
fungsausschusses gilt jedoch § 6 KRPO. 4Studierende, die den Teilstudiengang an der Uni-
versität Tübingen vor dem in Satz 2 genannten Semester aufgenommen haben, sind auf 
schriftlichen Antrag, der bis spätestens 30.09.2027 beim für den Teilstudiengang zuständigen 
Prüfungsamt eingegangen sein muss, berechtigt, in die durch diese Satzung erfolgende Neu-
regelung zu wechseln und die Modulleistungen im Teilstudiengang nach den Regelungen 
dieser Satzung zu absolvieren. 5Wird ein Antrag nach Satz 4 nicht gestellt, sind nach Ablauf 
der in Satz 3 genannten Frist die Modulleistungen im Teilstudiengang nach den Regelungen 
dieser Satzung zu absolvieren. 6Bisher absolvierte Modulleistungen werden in den Fällen der 
Sätze 4 und 5 vorbehaltlich der folgenden Bestimmungen nach der aufgrund dieser Satzung 
und dem dazugehörigen Modulhandbuch geltenden Neuregelung angerechnet. 7Ein zusätzli-
cher oder neuer Prüfungsanspruch oder zusätzliche Prüfungsversuche in ein- und derselben 
Prüfungsleistung werden durch diese Satzung nicht erworben; Fehlversuche bei der Erbrin-
gung ein- und derselben Prüfungsleistung nach der bisher geltenden Regelung werden ange-
rechnet. 8Darüber hinaus kann der zuständige Prüfungsausschuss als Übergangsbestimmung, 
insbesondere falls die bisherigen Veranstaltungen nicht mehr wie bislang angeboten werden 
oder an einzelnen solcher Veranstaltungen bereits teilgenommen wurde, geeignete abwei-
chende Bestimmungen im Einzelfall treffen, insbesondere gegebenenfalls unter teilweiser 
Anrechnung bzw. Erteilung von Auflagen bzw. im Wege einer Lernvereinbarung (Learning 
Agreement). 
 
 
 
Tübingen, den 5. März 2025 
 
 
 
 

 Professorin Dr. Dr. h.c. (Dōshisha) Karla Pollmann 
 Rektorin 
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Teilstudien-

gang Nebenfach Empirische Kulturwissenschaft in den Zwei-Fächer-Bachelor-

studiengängen – Besonderer Teil – 

 
Auf Grund von §§ 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 9 32 Abs. 3 des Landeshochschulgesetzes vom 1. 
Januar 2005 (GBl. S. 1) in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. April 2014 (GBl. S. 99), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2024 (GBl. S. 941) geändert 
worden ist, hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 6. Februar 2025 den 
nachstehenden Besonderen Teil der Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen 
für den Teilstudiengang Nebenfach Empirische Kulturwissenschaft in den Zwei-Fächer-
Bachelorstudiengängen beschlossen. 
 
Die Rektorin hat ihre Zustimmung am 3. März 2025 erteilt. 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis 
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Kulturwissenschaft 
B. Ziele, Inhalte und Aufbau des Teilstudiengangs 
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A. Geltung des Allgemeinen Teils und Zugangsvoraussetzungen 

§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 

Die Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für die Zwei-Fächer-
Bachelorstudiengänge mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Arts (B. A.) / Bachelor 
of Science (B. Sc.) – Kombirahmenprüfungsordnung (KRPO) – ist in der jeweils geltenden 
Fassung als Allgemeiner Teil Bestandteil dieser Ordnung, soweit hier keine spezielleren 
Regelungen getroffen werden. 

§ 2 Besondere Zugangsvoraussetzungen zum Teilstudiengang Nebenfach Empiri-
sche Kulturwissenschaft 

1Voraussetzung für das Studium im Bachelorstudiengang sind ferner Nachweise über die 

Kenntnisse der englischen Sprache auf dem Niveau der Stufe B2 GER. 2Für den Nachweis 
des Sprachniveau gelten die Regelungen der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung (ZIO). 

B. Ziele, Inhalte und Aufbau des Teilstudiengangs 
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§ 3 Studienziele und Studieninhalte, Regelstudienzeit, Studienumfang 

(1) 1Das Studium des Kombinationsstudiengangs gemäß § 2 Abs. 3 KRPO in einer Kombina-
tion mit dem Nebenfach Empirische Kulturwissenschaft (im Folgenden: Teilstudiengang) dient 
der Aneignung der nach § 7 Abs. 1 KRPO durch erfolgreichen Abschluss des Kombinations-
studiengangs nachzuweisenden Qualifikationen, Kompetenzen, Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten. 2Die von den Studierenden zu erreichenden Qualifikationsziele im Teilstudien-
gang sind im Modulhandbuch ausgewiesen. 

(2) 1Die Regelstudienzeit des Teilstudiengangs beträgt 6 Semester; in einer Kombination mit 
einem Hauptfach, dessen Regelstudienzeit 7 oder 8 Semester beträgt, verlängert sich die 

Regelstudienzeit im Teilstudiengang entsprechend auf 7 bzw. 8 Semester. 2Der Studienum-
fang entspricht 60 Leistungspunkten (ECTS-Credits; im Folgenden: CP, für Credit Points). 

§ 4 Aufbau des Bachelorstudiengangs im Nebenfach 

(1) Die Studierenden absolvieren ein Programm zur Erzielung der in § 3 Abs. 2 genannten 
CP, welches aus den folgenden Modulen besteht:  

FS Modul-Nr. P/WP Modulbezeichnung 
Prüfungs-
leistung 

CP 

1-2 BN 1 P Grundlagen der EKW 
schriftlich 
und/oder 
mündlich 

6 

1-2 BN 2 P Arbeitsweisen der EKW 
schriftlich 
und/oder 
mündlich 

9 

1-2 BN 3 P Methoden und Theorien der EKW 
schriftlich 
und/oder 
mündlich 

12 

3-4 BN 4 P Perspektiven der EKW I 
schriftlich 
und/oder 
mündlich 

9 

4-5 BN 5 P Themenfelder der EKW I schriftlich 
und/oder 
mündlich 

12 

5-6 BN 6 P Themenfelder der EKW II schriftlich 
und/oder 
mündlich 

6 

Erläuterungen: FS = empfohlenes Fachsemester (vorbehaltlich Angebot und etwaiger Änderungen, siehe Modul-
handbuch); Modul-Nr. = laufende Modulnummer oder Modulkürzel (vorbehaltlich etwaiger Änderungen, siehe 
Modulhandbuch); P = Pflicht, WP = Wahlpflicht; CP = Leistungspunkte; o = oder, K = Klausur, H = Hausarbeit, mP 
= mündliche Prüfung, PF = Portfolioprüfung, foP = formative Prüfungsleistung. 

Hinweis: Die in der Tabelle als empfohlenes Fachsemester gemachten Angaben beziehen sich auf einen Studien-
beginn in Vollzeit zum Wintersemester. Sofern der Studiengang auch zu einem anderen Semester begonnen wer-
den kann, werden Informationen zum empfohlenen Studienverlauf im Modulhandbuch gegeben oder können bei 
der jeweils zuständigen Fachstudienberatung erfragt werden. 

§ 5 Modulleistungen 

1Die in den einzelnen Modulen geforderten Modulleistungen sind neben der Modultabelle die-
ser Ordnung (§ 4) auch im Modulhandbuch angegeben. 2Soweit noch nicht in der Modultabelle 
geschehen, sind bei Prüfungen dort Art und Umfang der Prüfung genau zu spezifizieren. 
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§ 6 Studien- und Prüfungssprachen 

(1) 1Die Studien- und Prüfungssprache im Teilstudiengang ist deutsch. 2Lehrveranstaltungen 
können auch in folgenden Sprachen abgehalten werden:  

- Englisch;  

3Nach Maßgabe der Lehrenden können die Modulleistungen in denjenigen Sprachen gefordert 
und erbracht werden, in denen die Lehrveranstaltungen des Moduls abgehalten werden. 4Prü-
fungsleistungen werden in der Regel in denjenigen Sprachen abgehalten, in denen auch die 
dazugehörige Lehrveranstaltung stattfindet; Studienleistungen sind in der Regel in denjenigen 
Sprachen zu erbringen, in denen auch die dazugehörige Lehrveranstaltung stattfindet. 5Dem 
Stand von Forschung und Lehre angemessen können auch fremdsprachige Lehrinhalte 
Gegenstand von Lehrveranstaltungen sein. 6Es wird insoweit vorausgesetzt, dass die Studie-
renden über ausreichende Fremdsprachkenntnisse verfügen. 

C. Prüfungsleistungen im Bachelorstudiengang 

§ 7 Antwort-Wahl-Verfahren 

(1) 1Schriftliche Prüfungsleistungen in Form von Klausuren können unter den nachfolgenden 
Voraussetzungen ganz oder teilweise auch in der Weise abgenommen werden, dass die 
Kandidatin oder der Kandidat anzugeben hat, welche der mit den Prüfungsfragen vorgelegten 
Antworten sie oder er für zutreffend hält (Aufgaben im Antwort-Wahl-Verfahren). 2Vorausset-
zungen für die Abnahme von Klausuren unter Einbeziehung von Aufgaben im Antwort-Wahl-
Verfahren sind, dass 

- die Prüfungsaufgaben durch die als Prüferin bzw. Prüfer fungierende Person bzw. 
Personen gestellt werden und 

- die Klausuren, nachdem sie erbracht wurden, in ihrer Gesamtheit von der als Prüferin 
bzw. Prüfer fungierenden Person bzw. Personen korrigiert werden und  

- die Klausuren von der als Prüferin bzw. Prüfer fungierenden Person bzw. Personen nach 
deren jeweiligem individuellen Bewertungsschema gemäß § 19 KRPO bewertet werden.  

3Vor der Korrektur der Klausuren darf keine abschließende Festlegung auf bestimmte Bewer-
tungen, etwa auf die Festsetzung bestimmter Noten bei zutreffender Beantwortung eines 
bestimmten Anteils der Prüfungsfragen oder Erreichen einer bestimmten Punktzahl, erfolgen. 

(2) Für die Erbringung von Prüfungsleistungen als elektronische Präsenzleistungen gemäß 
§ 12 KRPO gilt Absatz 1 entsprechend. 

D. Fachgesamtnote 

§ 8 Bildung der Fachgesamtnote 

Die Fachgesamtnote im Teilstudiengang ergibt sich aus dem Durchschnitt der nach CP der 
jeweiligen Module gewichteten Noten aller benoteten Module. 

E. Schlussbestimmungen 

§ 9 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen  

1Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Wintersemes-
ter 25/26.3Studierende, die den Teilstudiengang an der Universität Tübingen vor dem in Satz 
2 genannten Semester aufgenommen haben, sind vorbehaltlich der folgenden Bestimmungen 
berechtigt, die Modulleistungen in diesem Teilstudiengang an der Universität Tübingen bis 
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zum 30.09.2028 nach den bislang geltenden Regelungen zu absolvieren; hinsichtlich des 
Prüfungsausschusses gilt jedoch § 6 KRPO. 4Studierende, die den Teilstudiengang an der 
Universität Tübingen vor dem in Satz 2 genannten Semester aufgenommen haben, sind auf 
schriftlichen Antrag, der bis spätestens 30.09.2027 beim für den Teilstudiengang zuständigen 
Prüfungsamt eingegangen sein muss, berechtigt, in die durch diese Satzung erfolgende Neu-
regelung zu wechseln und die Modulleistungen im Teilstudiengang nach den Regelungen 
dieser Satzung zu absolvieren. 5Wird ein Antrag nach Satz 4 nicht gestellt, sind nach Ablauf 
der in Satz 3 genannten Frist die Modulleistungen im Teilstudiengang nach den Regelungen 
dieser Satzung zu absolvieren. 6Bisher absolvierte Modulleistungen werden in den Fällen der 
Sätze 4 und 5 vorbehaltlich der folgenden Bestimmungen nach der aufgrund dieser Satzung 
und dem dazugehörigen Modulhandbuch geltenden Neuregelung angerechnet. 7Ein zusätzli-
cher oder neuer Prüfungsanspruch oder zusätzliche Prüfungsversuche in ein- und derselben 
Prüfungsleistung werden durch diese Satzung nicht erworben; Fehlversuche bei der Erbrin-
gung ein- und derselben Prüfungsleistung nach der bisher geltenden Regelung werden ange-
rechnet. 8Darüber hinaus kann der zuständige Prüfungsausschuss als Übergangsbestimmung, 
insbesondere falls die bisherigen Veranstaltungen nicht mehr wie bislang angeboten werden 
oder an einzelnen solcher Veranstaltungen bereits teilgenommen wurde, geeignete abwei-
chende Bestimmungen im Einzelfall treffen, insbesondere gegebenenfalls unter teilweiser 
Anrechnung bzw. Erteilung von Auflagen bzw. im Wege einer Lernvereinbarung (Learning 
Agreement). 
 
 
 
Tübingen, den 5. März 2025 
 
 
 
 
 Professorin Dr. Dr. h.c. (Dōshisha) Karla Pollmann 
 Rektorin 
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Zweite Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung der Universität 

Tübingen für den Studiengang Höheres Lehramt an beruflichen Schulen mit 

der  beruflichen Fachrichtung Sozialpädagogik/Pädagogik mit akademischer 

Abschlussprüfung Bachelor of Education (B. Ed.) — Besonderer Teil I für das 

berufliche Fach Sozialpädagogik/ Pädagogik 

 
Aufgrund von §§ 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 9, 32 Abs. 3 LHG in der Fassung vom 01.04.2014 
(GBl. S. 99), zuletzt geändert durch Artikel 24 des Gesetzes vom 17. Dezember 2024 (GBl. 
2024 Nr. 114), hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 06.02.2025 die 
nachstehenden Änderungen am Besonderen Teil I für das berufliche Fach Sozialpädagogik/ 
Pädagogik der Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang 
Höheres Lehramt an beruflichen Schulen mit der beruflichen Fachrichtung Sozialpädagogik/ 
Pädagogik mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Education (B. Ed.) (AmtlBekUT 
18/2016, S. 473; 19/2020, S. 369) beschlossen. 
 
Die Rektorin hat ihre Zustimmung am 14.02.2025 erteilt. 
 
 

Artikel 1 
 
In § 3 wird Abs. 3 wie folgt neu gefasst: 
 
„(3) Über die in Abs. 2 genannten Module hinaus können im beruflichen Fach Sozial-pädago-
gik/Pädagogik im Rahmen des Erwerbs von zusätzlichen Leistungen im Vorgriff auf ein ange-
strebtes Masterstudium (Vorleistungen Masterstudium) nach § 3b des Allgemeinen Teils 
dieser Ordnung die folgenden Module erbracht werden, soweit ein Besonderer Teil dieser 
Ordnung dies ermöglicht: 

„ 

Modul-
Kürzel 

Modulbezeichnung CP 

1 
Theorie- und Praxisperspektiven auf Prozesse der Weltaneignung und 

Sozialisation 
9 

2 
Sozialpolitische und rechtliche  

Rahmenbedingungen professionellen Handelns 
6 

3 Psychologie 6 

5 
Personale Kompetenzen & Querschnittsthemen beruflicher Bildung 

Sozialpädagogik 
10 

“ 
 

Artikel 2 – Inkrafttreten 
 
1Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Wintersemes-
ter 2025/2026.  
 
 
Tübingen, den 14.02.2025 
 
 
 

Professorin Dr. Dr. h.c. (Dōshisha) Karla Pollmann 
Rektorin
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang 

Höheres Lehramt an beruflichen Schulen mit der beruflichen Fachrichtung 

Sozialpädagogik/Pädagogik mit akademischer Abschlussprüfung Master of 

Education (M.Ed.) — Besonderer Teil I für das berufliche Fach Sozialpädago-

gik/Pädagogik 

 
Aufgrund von § 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffern 7, 9, § 32 Abs. 3 LHG (GBl. 2005, 1) in der Fassung 
vom 01.04.2014 (GBl. S. 99), zuletzt geändert durch Artikel 24 des Gesetzes vom 17. Dezem-
ber 2024 (GBl. 2024 Nr. 114), hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 
06.02.2025 den nachstehenden Besonderen Teil I für das berufliche Fach Sozialpädago-
gik/Pädagogik der Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studien-
gang Höheres Lehramt an beruflichen Schulen mit der beruflichen Fachrichtung Sozialpäda-
gogik/Pädagogik mit akademischer Abschlussprüfung Master of Education (M.Ed.) beschlos-
sen. 
 
Die Rektorin hat ihre Zustimmung am 14.02.2025 erteilt. 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis:  
 
Besonderer Teil I für das berufliche Fach Sozialpädagogik/Pädagogik 
 
§ 1  Geltung des Allgemeinen Teils 
I.  Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
§ 2  Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienbeginn 
§ 3  Studienaufbau 
II.  Vermittlung der Studieninhalte 
§ 4  Studien- und Prüfungssprachen 
§ 5  Arten von Prüfungsleistungen 
III.  Organisation der Lehre und des Studiums 
§ 5a  Verwandte Studiengänge mit im Wesentlichen gleichem Inhalt im Sinne des § 11 Abs. 2 

des Allgemeinen Teils 
IV.  Masterarbeit und Abschlussnote im Fach 
§ 6  Fachliche Zulassungsvoraussetzungen 
§ 7  Masterarbeit 
§ 8  Bildung der Abschlussnote 
V.  Schlussbestimmungen 
§ 9  Inkrafttreten 
 

§ 1  Geltung des Allgemeinen Teils 
 
Die Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang Höheres 
Lehramt an beruflichen Schulen mit der beruflichen Fachrichtung Sozialpädagogik/Pädagogik 
mit akademischer Abschlussprüfung Master of Education (M. Ed.) – Allgemeiner Teil – ist in 
der jeweils geltenden Fassung Bestandteil dieser Ordnung, soweit hier keine spezielleren 
Regelungen getroffen werden. 
 

I.  Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
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§ 2  Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienbeginn  
 
(1) Für die im beruflichen Fach Sozialpädagogik/Pädagogik vermittelten Kenntnisse und Kom-
petenzen sowie ggf. schulpraktischen Erfahrungen gelten neben den Regelungen dieser Ord-
nung die Regelungen der jeweils gültigen Fassung der RahmenVO-BS-KM und die Festlegun-
gen im jeweils gültigen Modulhandbuch sowie, soweit in der RahmenVO-BS-KM vorgesehen, 
die Regelungen der Rahmenvorgabenverordnung Lehramtsstudiengänge (RahmenVO-KM; 
„Rechtsverordnung des Kultusministeriums über Rahmenvorgaben für die Umstellung der all-
gemein bildenden Lehramtsstudiengänge an den Pädagogischen Hochschulen, den Universi-
täten, den Kunst- und Musikhochschulen sowie der Hochschule für Jüdische Studien Heidel-
berg auf die gestufte Studiengangstruktur mit Bachelor- und Masterabschlüssen der Lehrkräf-
teausbildung in Baden-Württemberg“) einschließlich deren Anlagen.  
 

(2) 1Die Regelstudienzeit im beruflichen Fach Sozialpädagogik/Pädagogik und im Masterstu-
diengang ist in § 1 Abs. 6 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung geregelt. 2Der Beginn des 
Studiums (Winter- bzw. Sommersemester) ist in der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung 
der Universität Tübingen in ihrer jeweils gültigen Fassung geregelt.  
 
(3) Für die evtl. Studienvoraussetzungen ist in der jeweils gültigen Fassung die RahmenVO-
BS-KM einschließlich deren Anlagen sowie soweit in der RahmenVO-BS-KM vorgesehen die 
RahmenVO-KM einschließlich deren Anlagen maßgeblich.  
 
(4) Für den Zugang zum Masterstudiengang gilt § 3b des Allgemeinen Teils dieser Ordnung.  
 

§ 3  Studienaufbau  
 
(1) Das Studium des beruflichen Fachs Sozialpädagogik/Pädagogik im Masterstudiengang 
gliedert sich wie in Absatz 2 dargestellt.  
 
(2) 1Im beruflichen Fach Sozialpädagogik/Pädagogik sind insgesamt (einschließlich der Fach-
didaktik in diesem Fach und einschließlich der Berufspädagogik) 46 CP, zuzüglich der ggf. in 
diesem absolvierten Masterarbeit, zu erwerben; die Masterarbeit ist nach Wahl der bzw. des 
Studierenden in einem der im Rahmen des Masterstudienganges studierten Fächer oder im 
Studienbereich Bildungswissenschaften zu erbringen (§ 17 Abs. 1 Satz 1 des Allgemeinen 
Teils dieser Ordnung). 2Das Studium im beruflichen Fach Sozialpädagogik/Pädagogik erfor-
dert den Erwerb der in der folgenden Tabelle für die dort genannten Module vorgesehenen 
CP:  
 

Modul-
Kürzel 

Modulbezeichnung Empfohlenes 
Semester* 

(vorbehaltlich Angebot 
und etwaiger Ände-

rungen, siehe Modul-
handbuch; zum grds. 
für das erste Fachse-
mester vorgesehenen 
Schulpraxissemester 
vgl. § 3 Abs. 2 Satz 3) 

CP 

1 
Theorie- und Praxisperspektiven auf Prozesse der 

Weltaneignung und Sozialisation 
3 9 

2 
Sozialpolitische und rechtliche  

Rahmenbedingungen professionellen Handelns 
2 6 

3 Psychologie 3-4 6 
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4 
Berufliche Bildung Sozialpädagogik: Grundlagen & 

Didaktik 
1-2 12 

5 
Personale Kompetenzen & Querschnittsthemen 

beruflicher Bildung Sozialpädagogik 
2-3 10 

6 
Abschlusskolloquium Masterarbeit**/ 

fachliche Vertiefung freie Wahl 
4 3 

Summe: 46 

7 
Abschlussmodul 

(falls im beruflichen Fach Sozialpädagogik/ 
Pädagogik absolviert, vgl. Satz 1) 

4 (15) 

 
*Angaben in dieser Spalte der Tabelle für Studienbeginn im Masterstudiengang zum Winter-
semester;  
für einen Studienbeginn im Masterstudiengang zum Sommersemester ist die jeweils empfoh-
lene Zuordnung der in der Tabelle genannten Module zu den Semestern im Modulhandbuch 
angegeben bzw. wird diese ansonsten auf Anfrage von der für das berufliche Fach Sozialpä-
dagogik/Pädagogik zuständigen Fachstudienberatung mitgeteilt; 
für andere Konstellationen wird die jeweils empfohlene Zuordnung der in der Tabelle genann-
ten Module zu den Semestern auf Anfrage von der für das berufliche Fach Sozialpädago-
gik/Pädagogik zuständigen Fachstudienberatung mitgeteilt 
**wenn die Masterarbeit im beruflichen Fach Sozialpädagogik/Pädagogik geschrieben wird 

3Das Schulpraxissemester ist bei Studienbeginn im Wintersemester für das erste Fachsemes-
ter des Masterstudiengangs, bei Studienbeginn im Sommersemester für das zweite Fachse-
mester des Masterstudiengangs vorgesehen (vgl. insbes. u.a. auch § 3a des Allgemeinen 
Teils dieser Ordnung). 
 
(3) Die auf die Fachdidaktik im beruflichen Fach Sozialpädagogik/Pädagogik entfallenden 6 
CP werden im Modul 4 erbracht. 

II.  Vermittlung der Studieninhalte 

§ 4  Studien- und Prüfungssprachen 
 
1Die Studien- und Prüfungssprache im beruflichen Fach Sozialpädagogik/Pädagogik ist 
deutsch. 2Lehrveranstaltungen sowie Studien- und Prüfungsleistungen im beruflichen Fach 
Sozialpädagogik/Pädagogik können auch in folgenden Sprachen gefordert bzw. durchgeführt 
werden:  

- Englisch. 

3Darüber hinaus können nach Maßgabe der Lehrenden bzw. Prüferinnen und Prüfer in Veran-
staltungen zur Vermittlung von Fremdsprachenkenntnissen Lehrveranstaltungen sowie Stu-
dien- und Prüfungsleistungen auch in der jeweiligen Fremdsprache gefordert bzw. durchge-
führt werden. 4Prüfungen werden in der Regel in denjenigen Sprachen abgehalten, in denen 
auch die dazugehörige Lehrveranstaltung stattfindet, Studienleistungen sind in der Regel in 
denjenigen Sprachen zu erbringen, in denen auch die dazugehörige Lehrveranstaltung statt-
findet. 5Es wird insoweit vorausgesetzt, dass die Studierenden über ausreichende Fremd-
sprachkenntnisse verfügen.  
 

§ 5  Arten von Prüfungsleistungen 
 
Die konkret in den einzelnen Modulen geforderten Prüfungsleistungen sind im Modulhandbuch 
angegeben.  
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III.  Organisation der Lehre und des Studiums 
 

§ 5a  Verwandte Studiengänge mit im Wesentlichen gleichem Inhalt im Sinne des § 11 
Abs. 2 des Allgemeinen Teils  

 
Über zum beruflichen Fach Sozialpädagogik/Pädagogik verwandte Studiengänge bzw. Teil-
studiengänge mit im Wesentlichen gleichem Inhalt nach § 11 Abs. 2 Satz 2 des Allgemeinen 
Teils dieser Ordnung entscheidet der für das berufliche Fach Sozialpädagogik/Pädagogik 
zuständige Fachprüfungsausschuss. 
 

IV.  Masterarbeit und Abschlussnote im Fach  
 

§ 6  Fachliche Zulassungsvoraussetzungen 
 
Fachliche Zulassungsvoraussetzungen für die Masterarbeit, wenn diese im beruflichen Fach 
Sozialpädagogik/Pädagogik absolviert wird, sind neben den im Allgemeinen Teil dieser Ord-
nung genannten Voraussetzungen: 

- der Erwerb von insgesamt mindestens 25 CP in den in der Tabelle in § 3 Abs. 2 ange-
gebenen Modulen. 

 

§ 7  Masterarbeit 
 
1Die Masterarbeit ist in § 17 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung geregelt. 2Die Masterar-
beit ist in Abweichung zu § 17 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung in deutscher Sprache 
zu verfassen, über Anträge auf Abfassung in einer anderen Sprache entscheidet der zustän-
dige Fachprüfungsausschuss. 
 

§ 8  Bildung der Abschlussnote  
 
1Die Abschlussnote im beruflichen Fach Sozialpädagogik/Pädagogik ist das nach Leistungs-
punkten der jeweiligen Module gewichtete Mittel der Modulnoten (dabei geht die Note des 
Moduls Berufliche Bildung Sozialpädagogik: Grundlagen & Didaktik nicht in die Berechnung 
der Abschlussnote im beruflichen Fach Sozialpädagogik/Pädagogik mit ein; die Masterarbeit 
geht dabei nach § 21 Abs. 2 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung nicht in die Abschlussnote 
im beruflichen Fach Sozialpädagogik/Pädagogik ein, sondern geht danach in die Berechnung 
der Mastergesamtnote ein). 2Für die Abschlussnote gelten § 14 Abs. 2 und § 14 Abs. 3 Satz 2 
des Allgemeinen Teils dieser Ordnung entsprechend. 
 

V.  Schlussbestimmungen 
 

§ 9  Inkrafttreten  
 
1Diese Ordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen 
der Universität Tübingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für Studierende, die ihr Studium im 
Studiengang Höheres Lehramt an beruflichen Schulen mit der beruflichen Fachrichtung 
Sozialpädagogik/Pädagogik mit akademischer Abschlussprüfung Master of Education (M.Ed.) 
an der Universität Tübingen zum Wintersemester 2025/2026 aufnehmen. 3Studierende, die 
den Studiengang an der Universität Tübingen vor dem in Satz 2 genannten Semester aufge-
nommen haben, sind vorbehaltlich der folgenden Bestimmungen berechtigt, die Modulleistun-
gen in diesem Studiengang an der Universität Tübingen bis zum 30.09.2028 nach den bislang 
geltenden Regelungen zu absolvieren. 4Studierende, die den Studiengang an der Universität 
Tübingen vor dem in Satz 2 genannten Semester aufgenommen haben, sind auf schriftlichen 
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Antrag, der bis spätestens 31.03.2026 beim für den Studiengang zuständigen Prüfungsamt 
eingegangen sein muss, berechtigt, in die durch diese Satzung erfolgende Neuregelung zu 
wechseln und die Modulleistungen im Studiengang nach den Regelungen dieser Satzung zu 
absolvieren. 5Wird ein Antrag nach Satz 4 nicht gestellt, sind nach Ablauf der in Satz 3 
genannten Frist die Modulleistungen im Studiengang nach den Regelungen dieser Satzung zu 
absolvieren. 6Bisher absolvierte Modulleistungen werden in den Fällen der Sätze 4 und 5 vor-
behaltlich der folgenden Bestimmungen nach der aufgrund dieser Satzung und dem dazuge-
hörigen Modulhandbuch geltenden Neuregelung angerechnet. 7Ein zusätzlicher oder neuer 
Prüfungsanspruch oder zusätzliche Prüfungsversuche in ein- und derselben Prüfungsleistung 
werden durch diese Satzung nicht erworben; Fehlversuche bei der Erbringung ein- und der-
selben Prüfungsleistung nach der bisher geltenden Regelung werden angerechnet. 8Darüber 
hinaus kann der zuständige Prüfungsausschuss als Übergangsbestimmung, insbesondere 
falls die bisherigen Veranstaltungen nicht mehr wie bislang angeboten werden oder an einzel-
nen solcher Veranstaltungen bereits teilgenommen wurde, geeignete abweichende Bestim-
mungen im Einzelfall treffen, insbesondere gegebenenfalls unter teilweiser Anrechnung bzw. 
Erteilung von Auflagen bzw. im Wege einer Lernvereinbarung (Learning Agreement). 
 
 
 
Tübingen, den 14.02.2025  
 
 
 
 
 Professorin Dr. Dr. h.c. (Dōshisha) Karla Pollmann 
 Rektorin 
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang 

Forschung und Entwicklung in der Sozialpädagogik/Sozialen Arbeit (Voll- und 

Teilzeit) mit akademischer Abschlussprüfung Master of Arts (M. A.) – Besonde-

rer Teil – 

 
Auf Grund von §§ 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffern 7 und 9, 32 Abs. 3 des Landeshochschulgesetzes 
vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1) in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. April 2014 (GBl. 
S. 99), das zuletzt durch Artikel 24 des Gesetzes vom 17. Dezember 2024 (GBl. 2024 Nr. 114) 
geändert worden ist, hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 06.02.2025 
den nachstehenden Besonderen Teil der Studien- und Prüfungsordnung der Universität 
Tübingen für den Studiengang Forschung und Entwicklung in der Sozialpädagogik/Sozialen 
Arbeit mit akademischer Abschlussprüfung Master of Arts (M. A.) beschlossen. 

Die Rektorin hat ihre Zustimmung am 14.02.2025 erteilt. 
 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
A. Geltung des Allgemeinen Teils und Zugangsvoraussetzungen 
§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
§ 2 Zugangsvoraussetzungen zum Studiengang 
B. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiengangs 
§ 3 Studienziele und Studieninhalte, Regelstudienzeit, Studienumfang 
§ 4 Akademischer Grad 
§ 5 Aufbau des Studiengangs 
§ 6 Modulleistungen 
§ 7 Studien- und Prüfungssprachen 
I. Allgemeine Bestimmungen für Prüfungsleistungen 
§ 8 Prüferinnen und Prüfer 
§ 9 Abschlussmodul 
§ 10 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen für das Abschlussmodul 
C. Fristen für Prüfungen im Studiengang 
§ 11 Frist für den Studienabschluss 
§ 12 Studienberatung 
D. Mastergesamtnote, Zeugnis und weitere Nachweise 
§ 13 Bildung der Mastergesamtnote 
§ 14 Zeugnis und weitere Nachweise 
E. Schlussbestimmungen 
§ 15 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen 

A. Geltung des Allgemeinen Teils und Zugangsvoraussetzungen 

§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 

Die Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für die Master-
studiengänge mit akademischer Abschlussprüfung Master of Science (M.Sc.) / Master of Arts 
(M.A.) – Masterrahmenprüfungsordnung (MRPO) – ist in der jeweils geltenden Fassung als 
Allgemeiner Teil Bestandteil dieser Ordnung, soweit hier keine spezielleren Regelungen 
getroffen werden. 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen zum Studiengang 

(1) 1Voraussetzung für das Studium im Masterstudiengang ist ein Bachelor-Abschluss im 
Fach Erziehungswissenschaft, in einem verwandten Studiengang mit im Wesentlichen glei-
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chem Inhalt oder ein gleichwertiger Abschluss mit jeweils mindestens einschließlich der Note 
„gut“ 2,5. 2Über die Gleichwertigkeit eines Abschlusses und das Vorliegen der in Satz 2 
genannten weiteren Voraussetzungen entscheidet der zuständige Prüfungsausschuss. 3Er 
kann die Entscheidung widerruflich auf die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses übertragen. 4Im Fall einer festgelegten Zulassungszahl kann durch Satzung vor-
gesehen werden, dass stattdessen die für das jeweilige Auswahlverfahren gebildete zustän-
dige Auswahlkommission darüber entscheidet. 

B. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiengangs 

§ 3 Studienziele und Studieninhalte, Regelstudienzeit, Studienumfang 

(1) 1Das Studium des Master of Arts (M. A.) in Forschung und Entwicklung in der Sozialpä-
dagogik/Sozialen Arbeit (im Folgenden: Studiengang) dient der Aneignung der nach § 7 Abs. 1 
MRPO durch die Masterprüfung nachzuweisenden Qualifikationen, Kompetenzen, Kennt-
nisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten im Fach Forschung und Entwicklung in der Sozialpädago-
gik/Sozialen Arbeit. 2Der Studiengang hat als Qualifikationsziel, das im Bachelor-Studium 
erworbene Wissen zu vertiefen oder zu erweitern und so die Grundlage für die Entwicklung 
und/oder die Anwendung eigener Ideen zu schaffen (anwendungs- oder forschungsorientiert); 
Absolventinnen und Absolventen verfügen über ein breites, detailliertes und kritisches Ver-
ständnis auf dem neuesten Stand des Wissens in einem oder mehreren Spezialbereichen und 
sind in der Lage, 

- ihr Wissen und Verstehen sowie ihre Fähigkeiten zur Problemlösung auch in neuen und 
unvertrauten Situationen anzuwenden, die in einem breiteren oder multidisziplinären 
Zusammenhang mit ihrem Studienfach stehen (Instrumentale Kompetenzen), 

- Wissen zu integrieren und mit Komplexität umzugehen, 

- auch auf der Grundlage unvollständiger oder begrenzter Informationen wissenschaftlich 
fundierte Entscheidungen zu fällen und dabei gesellschaftliche, wissenschaftliche und 
ethische Erkenntnisse zu berücksichtigen, die sich aus der Anwendung ihres Wissens 
und aus ihren Entscheidungen ergeben, 

- sich selbständig neues Wissen und Können anzueignen und weitgehend selbstgesteuert 
und/oder autonom eigenständige forschungs- oder anwendungsorientierte Projekte 
durchzuführen (Systemische Kompetenzen), 

- Fachvertreter*innen und Laien den aktuellen Stand von Forschung und entsprechende 
Schlussfolgerungen in klarer Weise zu vermitteln, sich mit Fachvertreter*innen und mit 
Laien über Informationen, Ideen, Probleme und Lösungen auf wissenschaftlichem 
Niveau auszutauschen und in einem Team herausgehobene Verantwortung zu überneh-
men (Kommunikative Kompetenzen). 

3Weitere Angaben zu den Qualifikationszielen erfolgen im Modulhandbuch. 

(2) 1Die Regelstudienzeit des Studienganges beträgt 4 Semester (Vollzeit) bzw. 8 Semester 

(Teilzeit). 2Der Studienumfang entspricht 120 Leistungspunkten (ECTS-Credits; im Folgen-
den: CP, für Credit Points). 

(3) 1Über die nach dieser Ordnung für den Studiengang vorgeschriebene Anzahl von CP hin-
aus ist der Erwerb von insgesamt höchstens 30 zusätzlichen CP aus den in § 5 Abs. 1 
genannten Modulen des Studiengangs zulässig; im Übrigen gilt § 2 Abs. 5 MRPO. 

§ 4 Akademischer Grad 

1Aufgrund des erfolgreich abgeschlossenen Studiengangs wird der akademische Grad 
„Master of Arts“ (abgekürzt: „M. A.“) verliehen. 
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§ 5 Aufbau des Studiengangs 

(1) 1Die Studierenden absolvieren ein Programm zur Erzielung der in § 3 Abs. 2 genannten 
CP, welches aus den folgenden Modulen besteht:  

Tabelle 1: Studium in Vollzeit 

Modul-
Nr. 

FS P/WP Modultitel Prüfungsleistung CP 

1 1 P Theoretische Zugänge im Kontext von 
Sozialpädagogik und Sozialer Arbeit 

schriftlich 9 

2 1 P Interaktions- und adressat_innenbezogene 
Forschung und Entwicklung 
(Mikroperspektiven) 

schriftlich 9 

3 2 P Forschung und Entwicklung zu Organisatio-
nen und Institutionalisierungsprozessen von 
Hilfen im Lebenslauf (Mesoperspektiven) 

schriftlich 9 

4 2 P Forschung und Entwicklung im Kontext gesell-
schaftlichen Wandels, Macht und globaler 
sozialer Ungleichheit (Makroperspektiven) 

schriftlich 9 

5.1 1 P Rezeption und Methoden qualitativer 
Sozialforschung 

schriftlich 6 

5.2 3 P Rezeption und Methoden quantitativer 
Sozialforschung 

schriftlich 6 

6 3 P Studienprojekt schriftlich 15 

7 1-3 P Wahlmodul I - 12 

8 1-4 P Wahlmodul II - 18 

10 4 P Masterthesis Masterarbeit 27 

Tabelle 2: Studium in Teilzeit 

Modul-
Nr. 

FS P/WP Modultitel Prüfungsleistung CP 

1 1 P Theoretische Zugänge im Kontext von 
Sozialpädagogik und Sozialer Arbeit 

schriftlich 9 

2 3 P Interaktions- und adressat_innenbezogene 
Forschung und Entwicklung 
(Mikroperspektiven) 

schriftlich 9 

3 4 P Forschung und Entwicklung zu Organisa-
tionen und Institutionalisierungsprozessen 
von Hilfen im Lebenslauf (Mesoper-
spektiven) 

schriftlich 9 

4 6 P Forschung und Entwicklung im Kontext 
gesellschaftlichen Wandels, Macht und 
globaler sozialer Ungleichheit (Makro-
perspektiven) 

schriftlich 9 

5.1 1 P Rezeption und Methoden qualitativer 
Sozialforschung 

schriftlich 6 
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5.2 3 P Rezeption und Methoden quantitativer 
Sozialforschung 

schriftlich 6 

6 7 P Studienprojekt schriftlich 15 

7 2 & 
5 

P Wahlmodul I  - 12 

8 2, 4 
& 5 

P Wahlmodul II - 18 

10 8 P Masterthesis Masterarbeit 27 

Erläuterungen: FS = empfohlenes Fachsemester (vorbehaltlich Angebot und etwaiger Änderungen, siehe Modul-
handbuch); Modul-Nr. = laufende Modulnummer oder Modulkürzel (vorbehaltlich etwaiger Änderungen, siehe 
Modulhandbuch); P = Pflicht, CP = Leistungspunkte. 

(2) Bei der Bildung der Mastergesamtnote werden die Module 7 und 8 nicht einbezogen. 

(3) 1Studierende, die die Staatliche Anerkennung als Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin bzw. 
Sozialpädagoge/Sozialarbeiter noch nicht erworben haben, können diese im Studiengang wie 
folgt erwerben: 

Module ausschließlich zum Erwerb der Staatlichen Anerkennung 

9.1 2-4 P Staatliche Anerkennung - Recht schriftlich 12 

9.2 3 P Staatliche Anerkennung – Berufs-
praxis 

schriftlich 6 

2Diese Studierenden müssen anstatt des Moduls 8 die Module 9.1 und 9.2 belegen. 3Das für 
die Staatliche Anerkennung geforderte begleitete Praktikum ist nach den Vorgaben des 
Bachelorstudiengangs Erziehungswissenschaft und Soziale Arbeit/Erwachsenenbildung der 
Universität Tübingen abzuleisten und wird außerhalb des Studiengangs abgeleistet. 4Bei der 
Bildung der Mastergesamtnote werden die Module 9.1 und 9.2 nicht einbezogen. 

§ 6 Modulleistungen 

1Die in den einzelnen Modulen geforderten Modulleistungen sind neben der Modultabelle die-
ser Ordnung (§ 5) auch im Modulhandbuch angegeben. 2Soweit noch nicht in der Modultabelle 
geschehen, sind bei Prüfungen dort Art und Umfang der Prüfung genau zu spezifizieren. 3Für 
die Module 7, 8 und 9.1 kann auch auf die Regelungen des Bereichs, aus dem das zu absol-
vierende Modul bzw. die zu absolvierende Lehrveranstaltung stammt, verwiesen werden. 

§ 7 Studien- und Prüfungssprachen 

1Die Studien- und Prüfungssprache im Studiengang ist deutsch. 2Lehrveranstaltungen sowie 
Modulleistungen können auch in folgenden Sprachen abgehalten bzw. gefordert und erbracht 
werden:  

- Englisch. 

3Darüber hinaus können nach Maßgabe der Lehrenden bzw. Prüferinnen und Prüfer in Veran-
staltungen zur Vermittlung von Fremdsprachenkenntnissen Lehrveranstaltungen sowie 
Modulleistungen auch in der jeweiligen Fremdsprache gefordert bzw. durchgeführt werden. 
4Prüfungen werden in der Regel in denjenigen Sprachen abgehalten, in denen auch die dazu-
gehörige Lehrveranstaltung stattfindet; Studienleistungen sind in der Regel in denjenigen 
Sprachen zu erbringen, in denen auch die dazugehörige Lehrveranstaltung stattfindet. 5Es 
wird insoweit vorausgesetzt, dass die Studierenden über ausreichende Fremdsprachkennt-
nisse verfügen.  
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I. Allgemeine Bestimmungen für Prüfungsleistungen 

§ 8 Prüferinnen und Prüfer 

1Abweichend von § 14 Abs. 1 Satz 3 MRPO finden folgende Prüfungsleistungen vor 2 Prüfe-
rinnen oder Prüfern statt: 

- alle Prüfungsleistungen des Moduls 6. 

2Zusätzlich können abweichend von § 14 Abs. 1 Satz 3 MRPO Prüfungsleistungen vor mehr 
als einer Prüferin oder einem Prüfer stattfinden, wenn die Inhalte des Moduls mehr als einen 
Teilaspekt des Studiengangs abdecken; die Entscheidung liegt beim Prüfungsausschuss. 

§ 9 Abschlussmodul 

(1) 1Im Abschlussmodul findet die Masterarbeit statt; diese ist in § 28 MRPO geregelt. 2Im 
Abschlussmodul sind 27 CP zu erwerben. 2Hiervon entfallen 21 CP auf die Masterarbeit und 
je 3 CP auf die Veranstaltungen Forschungswerkstatt und Kolloquium. 

(2) Der Bearbeitungszeitraum der Masterarbeit beträgt von der Ausgabe des Themas bis zur 
Abgabe der Arbeit 4 Monate. 

§ 10 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen für das Abschlussmodul 

Fachliche Zulassungsvoraussetzungen für die Masterarbeit sind neben den in der MRPO 
genannten Voraussetzungen: 

- der Erwerb der CP der Module 1, 2 und 7. 

C. Fristen für Prüfungen im Studiengang 

§ 11 Frist für den Studienabschluss 

1Sämtliche nach der Studien- und Prüfungsordnung für den Studienabschluss erforderlichen 
Modulleistungen müssen bis zum Ablauf des 10. Fachsemesters (Vollzeit) bzw. 20. Fachse-
mesters (Teilzeit) erbracht sein. 2Wird diese Frist überschritten, geht der Prüfungsanspruch 
verloren, es sei denn, die Fristüberschreitung ist von der oder dem Studierenden nicht zu ver-
treten. 

§ 12 Studienberatung 

Um im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben für den Studienerfolg Sorge zu tragen, sollen 
Studierende im 1. Fachsemester zu einem Gespräch durch die zuständige Studienberatung 
eingeladen werden, insbesondere um zu klären, ob die Staatliche Anerkennung als Sozialpä-
dagogin/Sozialarbeiterin bzw. Sozialpädagoge/Sozialarbeiter erworben wollen soll.  

D. Mastergesamtnote, Zeugnis und weitere Nachweise 

§ 13 Bildung der Mastergesamtnote 

1Die Gesamtnote im Studiengang ergibt sich zu 30 Prozent aus der Note des Abschlussmoduls 
(Masterthesis), zu 20% aus der Note des Moduls 6 (Studienprojekt) sowie zu 50% aus dem 
nach den CP der jeweiligen Module gewichteten Durchschnitt der Noten der übrigen benoteten 
Module. 2Bei der Bildung der Mastergesamtnote werden jedoch die Module 7, 8, 9.1 und 9.2 
nicht mit einbezogen. 3Abweichend von § 19 Abs. 3 Satz 3 MRPO wird dabei nur eine Nach-
kommastelle angegeben und alle weiteren Nachkommastellen werden ohne Rundung gestri-
chen. 
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§ 14 Zeugnis und weitere Nachweise 

1Der Abschluss des Master of Arts (M.A.) in Forschung und Entwicklung in der Sozialpädago-
gik/Sozialen Arbeit berechtigt, die Berufsbezeichnung ‚Staatlich anerkannte Sozialarbeite-
rin/Sozialpädagogin‘ bzw. ‚Staatlich anerkannter Sozialarbeiter/Sozialpädagoge‘ zu führen, 
sofern die Module 9.1 und 9.2 (vgl. § 5 Abs.3) bestanden und ein begleitetes Praktikum ent-
sprechend den Vorgaben der Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den 
Studiengang Erziehungswissenschaft und Soziale Arbeit/Erwachsenenbildung mit akademi-
scher Abschlussprüfung Bachelor of Arts (B. A.) nachgewiesen wurden. 2Im Zeugnis wird 
zusätzlich eingetragen: Frau/Herr… ist berechtigt, die Berufsbezeichnung ‚Staatlich anerkann-
te Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin‘ bzw. ‚Staatlich anerkannter Sozialarbeiter/Sozialpädago-
ge‘ zu führen. 

E. Schlussbestimmungen 

§ 15 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen  

1Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Wintersemes-
ter 2025/26. 3Studierende, die den Studiengang an der Universität Tübingen vor dem in Satz 
2 genannten Semester aufgenommen haben, sind vorbehaltlich der folgenden Regelungen 
berechtigt, die Modulleistungen in diesem Studiengang an der Universität Tübingen bis zum 
30.09.2029 nach den bislang geltenden Regelungen zu absolvieren. 4Studierende, die den 
Studiengang an der Universität Tübingen vor dem in Satz 2 genannten Semester aufgenom-
men haben, sind auf schriftlichen Antrag, der bis spätestens 31.03.2026 beim für den 
Studiengang zuständigen Prüfungsamt eingegangen sein muss, berechtigt, in die durch diese 
Satzung erfolgende Neuregelung zu wechseln und die Modulleistungen im Studiengang nach 
den Regelungen dieser Satzung zu absolvieren. 5Wird ein Antrag nach Satz 4 nicht gestellt, 
sind nach Ablauf der in Satz 3 genannten Frist die Modulleistungen im Studiengang nach den 
Regelungen dieser Satzung zu absolvieren. 6Bisher absolvierte Modulleistungen werden dann 
vorbehaltlich der folgenden Regelungen nach der aufgrund dieser Satzung und dem dazuge-
hörigen Modulhandbuch geltenden Neuregelung angerechnet. 7Ein zusätzlicher oder neuer 
Prüfungsanspruch oder zusätzliche Prüfungsversuche in ein- und derselben Prüfungsleistung 
werden durch diese Satzung nicht erworben; Fehlversuche bei der Erbringung ein- und der-
selben Prüfungsleistung nach der bisher geltenden Regelung werden angerechnet. 8Darüber 
hinaus kann der zuständige Prüfungsausschuss als Übergangsregelung, insbesondere falls 
die bisherigen Veranstaltungen nicht mehr wie bislang angeboten werden oder an einzelnen 
solcher Veranstaltungen bereits teilgenommen wurde, geeignete abweichende Regelungen 
im Einzelfall treffen, insbesondere gegebenenfalls unter teilweiser Anrechnung bzw. Erteilung 
von Auflagen bzw. einer Lernvereinbarung (Learning Agreement). 
 
 
 
Tübingen, den 14.02.2025 
 
 
 
 
 Professorin Dr. Dr. h.c. (Dōshisha) Karla Pollmann 
 Rektorin 
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang 

Schulforschung und Schulentwicklung (Voll- bzw. Teilzeit) mit akademischer 

Abschlussprüfung Master of Arts (M. A.) – Besonderer Teil – 

 
Auf Grund von §§ 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 9, 32 Abs. 3 des Landeshochschulgesetzes vom 
1. Januar 2005 (GBl. S. 1) in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. April 2014 (GBl. S. 99), 
das zuletzt durch Artikel 24 des Gesetzes vom 17. Dezember 2024 (GBl. 2024 Nr. 114) geän-
dert worden ist, hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 06.02.2025 den 
nachstehenden Besonderen Teil der Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen 
für den Studiengang Schulforschung und Schulentwicklung mit akademischer Abschlussprü-
fung Master of Arts (M. A.) beschlossen. 
 
Die Rektorin hat ihre Zustimmung am 14.02.2025 erteilt. 
 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
A. Geltung des Allgemeinen Teils und Zugangsvoraussetzungen 
§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
§ 2 Zugangsvoraussetzungen zum Studiengang 
B. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiengangs 
§ 3 Studienziele und Studieninhalte, Regelstudienzeit, Studienumfang 
§ 4 Akademischer Grad 
§ 5 Aufbau des Studiengangs 
§ 6 Modulleistungen 
§ 7 Studien- und Prüfungssprachen 
C. Prüfungsleistungen im Studiengang 
I. Allgemeine Bestimmungen für Prüfungsleistungen 
§ 8 Antwort-Wahl-Verfahren 
II. Besondere Bestimmungen für das Abschlussmodul 
§ 9 Abschlussmodul 
§ 10 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen für das Abschlussmodul 
D. Fristen für Prüfungen im Studiengang 
§ 11 Frist für den Studienabschluss 
E. Mastergesamtnote, Zeugnis und weitere Nachweise 
§ 12 Bildung der Mastergesamtnote 
§ 13 Zeugnis und weitere Nachweise 
F. Schlussbestimmungen 
§ 14 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen 

A. Geltung des Allgemeinen Teils und Zugangsvoraussetzungen 

§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 

Die Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für die Masterstu-
diengänge mit akademischer Abschlussprüfung Master of Science (M. Sc.) / Master of Arts 
(M.  A.) – Masterrahmenprüfungsordnung (MRPO) – ist in der jeweils geltenden Fassung als 
Allgemeiner Teil Bestandteil dieser Ordnung, soweit hier keine spezielleren Regelungen 
getroffen werden. 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen zum Studiengang 

(1) Voraussetzung für das Studium im Masterstudiengang ist das Zeugnis eines mindestens 
sechssemestrigen grundständigen Hochschulabschlusses in Erziehungswissenschaft, eines 
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verwandten Studienganges mit im Wesentlichen gleichem Inhalt, eines Lehramtsabschlusses 
oder eines gleichwertigen Abschlusses oder eines Abschlusses in ein oder zwei Unterrichts-
fächern, sofern der an einer Hochschule abgeschlossene Studiengang durch Veranstaltungen 
in Fachdidaktik und Bildungswissenschaften in ausreichendem Maße ergänzt wurde oder min-
destens ein Jahr Unterrichtserfahrung im Zuge einer Lehrtätigkeit an einer Schule gesammelt 
wurde.  

(2) 1Über die Gleichwertigkeit eines Abschlusses sowie über die in Absatz 1 genannten weite-
ren Voraussetzungen entscheidet der zuständige Prüfungsausschuss. 2Er kann die Entschei-
dung widerruflich auf die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses über-
tragen. 3Im Fall einer festgelegten Zulassungszahl kann durch Satzung vorgesehen werden, 
dass stattdessen die für das jeweilige Auswahlverfahren gebildete zuständige Auswahlkom-
mission darüber entscheidet. 

B. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiengangs 

§ 3 Studienziele und Studieninhalte, Regelstudienzeit, Studienumfang 

(1) 1Das Studium des Master of Arts (M. A.) in Schulforschung und Schulentwicklung (im Fol-
genden: Studiengang) dient der Aneignung der nach § 7 Abs. 1 MRPO durch die Masterprü-
fung nachzuweisenden Qualifikationen, Kompetenzen, Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkei-
ten im Fach Schulforschung und Schulentwicklung. 2Der Studiengang hat als Qualifikations-
ziel, das im Bachelor-Studium erworbene Wissen zu vertiefen oder zu erweitern und so die 
Grundlage für die Entwicklung und/oder die Anwendung eigener Ideen zu schaffen (anwen-
dungs- oder forschungsorientiert); Absolventinnen und Absolventen verfügen über ein breites, 
detailliertes und kritisches Verständnis auf dem neuesten Stand des Wissens in einem oder 
mehreren Spezialbereichen und sind in der Lage, 

- ihr Wissen und Verstehen sowie ihre Fähigkeiten zur Problemlösung auch in neuen und 
unvertrauten Situationen anzuwenden, die in einem breiteren oder multidisziplinären 
Zusammenhang mit ihrem Studienfach stehen (Instrumentale Kompetenzen), 

- Wissen zu integrieren und mit Komplexität umzugehen, 

- auch auf der Grundlage unvollständiger oder begrenzter Informationen wissenschaftlich 
fundierte Entscheidungen zu fällen und dabei gesellschaftliche, wissenschaftliche und 
ethische Erkenntnisse zu berücksichtigen, die sich aus der Anwendung ihres Wissens 
und aus ihren Entscheidungen ergeben, 

- sich selbständig neues Wissen und Können anzueignen und weitgehend selbstgesteuert 
und/oder autonom eigenständige forschungs- oder anwendungsorientierte Projekte 
durchzuführen (Systemische Kompetenzen), 

- dem aktuellen Stand von Forschung und Anwendung entsprechend Fachvertreterinnen 
bzw. Fachvertretern und Laien ihre Schlussfolgerungen und die diesen zugrundeliegen-
den Informationen und Beweggründe in klarer und eindeutiger Weise zu vermitteln, sich 
mit Fachvertreterinnen und -vertretern und mit Laien über Informationen, Ideen, Pro-
bleme und Lösungen auf wissenschaftlichem Niveau auszutauschen und in einem Team 
herausgehobene Verantwortung zu übernehmen (Kommunikative Kompetenzen). 

3Weitere Angaben zu den Qualifikationszielen erfolgen im Modulhandbuch. 

(2) 1Die Regelstudienzeit des Studienganges beträgt 4 Semester (Vollzeit) bzw. 8 Semester 

(Teilzeit). 2Der Studienumfang entspricht 120 Leistungspunkten (ECTS-Credits; im Folgen-
den: CP, für Credit Points). 

(3) Über die nach dieser Ordnung für den Studiengang vorgeschriebene Anzahl von CP hin-
aus ist der Erwerb von insgesamt höchstens 30 zusätzlichen CP aus den in § 5 Abs. 1 
genannten Modulen des Studiengangs zulässig; im Übrigen gilt § 2 Abs. 5 MRPO. 
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§ 4 Akademischer Grad 

Aufgrund des erfolgreich abgeschlossenen Studiengangs wird der akademische Grad „Master 
of Arts“ (abgekürzt: „M. A.“) verliehen. 

§ 5 Aufbau des Studiengangs 

(1) 1Die Studierenden absolvieren ein Programm zur Erzielung der in § 3 Abs. 2 genannten 
CP, welches aus den folgenden Modulen besteht: 

Tabelle 1: Studium in Vollzeit  

FS 
Modul-

Nr. 
P/WP Modulbezeichnung Prüfungsleistung CP 

Pflichtbereich 

1 1 P Forschung und Entwicklung im Kontext Schule sP o. mP 9 

1+2 2 P Unterricht und Digitalisierung sP o. mP 6 

2 3 P 
Pädagogische Professionalität und Schule als 

Organisation 
sP o. mP 6 

2 4 P Bildungssystem und Bildungssteuerung sP o. mP 9 

2+3+4 7 P 
Innovationen und Herausforderungen im 

schulischen Kontext 

je nach gewählten 
Veranstaltungen; siehe 

Modulhandbuch 
18 

1 8 P Grundlegung und Vertiefung - 9 

4 9 P Vertiefung - 6 

Wahlpflichtbereich: Individuelle Vertiefung (siehe Satz 3) 

1+2 5a WP Forschungsmethoden Niveaustufe 1 K u. H 12 

1+2 5b WP Forschungsmethoden Niveaustufe 2 sP u. sP 12 

3 6a WP Entwicklungspraktikum sP 27 

3 6b WP Forschungspraktikum sP 27 

Bereich Abschlussmodul 

4 10 P Masterarbeit (Abschlussmodul) Masterarbeit  18 

Tabelle 2: Studium in Teilzeit 

FS 
Modul-

Nr. 
P/WP Modulbezeichnung Prüfungsleistung CP 

Pflichtbereich 

1 1 P Forschung und Entwicklung im Kontext Schule sP o. mP 9 

3+4 2 P Unterricht und Digitalisierung sP o. mP 6 

2 3 P 
Pädagogische Professionalität und Schule als 

Organisation 
sP o. mP 6 

4 4 P Bildungssystem und Bildungssteuerung sP o. mP 9 
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3-7 7 P Innovationen und Herausforderungen im 
schulischen Kontext 

je nach gewählten 
Veranstaltungen; siehe 

Modulhandbuch 

18 

2+3 8 P Grundlegung und Vertiefung - 9 

7 9 P Vertiefung - 6 

Wahlpflichtbereich: Individuelle Vertiefung (siehe Satz 2 und Satz 3) 

1+2 5a WP Forschungsmethoden Niveaustufe 1 K u. H 12 

1+2 5b WP Forschungsmethoden Niveaustufe 2 sP u. sP 12 

5+6 6a WP Entwicklungspraktikum sP 27 

5+6 6b WP Forschungspraktikum sP 27 

Bereich Abschlussmodul 

8 10 P Masterarbeit (Abschlussmodul) Masterarbeit  18 

Erläuterungen: FS = empfohlenes Fachsemester (vorbehaltlich Angebot und etwaiger Änderungen, siehe Modul-
handbuch); Modul-Nr. = laufende Modulnummer oder Modulkürzel (vorbehaltlich etwaiger Änderungen, siehe 
Modulhandbuch); P = Pflicht, WP = Wahlpflicht; CP = Leistungspunkte; o. = oder, K = Klausur, H = Hausarbeit, mP 
= mündliche Prüfung, PF = Portfolioprüfung, foP = formative Prüfungsleistung, sP = schriftliche Prüfung. 

Hinweis: Die in der Tabelle als empfohlenes Fachsemester gemachten Angaben beziehen sich auf einen Studien-
beginn in Vollzeit zum Wintersemester. Sofern der Studiengang auch zu einem anderen Semester begonnen wer-
den kann, werden Informationen zum empfohlenen Studienverlauf im Modulhandbuch gegeben oder können bei 
der jeweils zuständigen Fachstudienberatung erfragt werden. 

2Von den Modulen 5a und 5b ist – entsprechend den Vorgaben im Modulhandbuch – eines zu 
wählen. 3Studierende ohne forschungsmethodische Vorkenntnisse wählen Modul 5a, Studie-
rende mit forschungsmethodischen Vorkenntnissen wählen Modul 5b. 4Von den Modulen 6a 
und 6b ist – entsprechend den Vorgaben im Modulhandbuch – eines zu wählen. 

(2) 1Im Rahmen des Studiengangs müssen die Studierenden eine den Qualifikationszielen 
des Studiengangs dienende praktische Tätigkeit (Praktikum) im Bereich Schulforschung oder 
im Bereich Schulentwicklung im Umfang von 18 CP außerhalb universitärer Lehrformate 
ableisten; die CP werden im Modul 6a (Entwicklungspraktikum) oder im Modul 6b (For-
schungspraktikum) erworben. 2Auf Antrag können in begründeten Fällen vom zuständigen 
Prüfungsausschuss Ausnahmen zu Satz 1 genehmigt werden. 3Wird nach Satz 2 eine Aus-
nahme genehmigt, entscheidet der zuständige Prüfungsausschuss über die ersatzweise an 
der Universität Tübingen zu erbringenden Module bzw. Veranstaltungen („Ersatzleistungen“) 
unter Berücksichtigung der Voraussetzungen des § 35 LHG und des § 38 MRPO; bei der Bil-
dung der Mastergesamtnote werden die Ersatzleistungen nicht mit einbezogen. 

§ 6 Modulleistungen 

1Die in den einzelnen Modulen geforderten Modulleistungen sind neben der Modultabelle die-
ser Ordnung (§ 5) auch im Modulhandbuch angegeben. 2Soweit noch nicht in der Modultabelle 
geschehen, sind bei Prüfungen dort Art und Umfang der Prüfung genau zu spezifizieren.  

§ 7 Studien- und Prüfungssprachen 

(1) 1Die Studien- und Prüfungssprache im Studiengang ist deutsch. 2Lehrveranstaltungen 
können auch in folgenden Sprachen abgehalten werden:  

- Englisch. 
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3Nach Maßgabe der Lehrenden können die Modulleistungen in denjenigen Sprachen gefordert 
und erbracht werden, in denen die Lehrveranstaltungen des Moduls abgehalten werden. 4Prü-
fungsleistungen werden in der Regel in denjenigen Sprachen abgehalten, in denen auch die 
dazugehörige Lehrveranstaltung stattfindet; Studienleistungen sind in der Regel in denjenigen 
Sprachen zu erbringen, in denen auch die dazugehörige Lehrveranstaltung stattfindet. 5Dem 
Stand von Forschung und Lehre angemessen können auch fremdsprachige Lehrinhalte 
Gegenstand von Lehrveranstaltungen sein. 6Es wird insoweit vorausgesetzt, dass die Studie-
renden über ausreichende Fremdsprachenkenntnisse verfügen.  

(2) Darüber hinaus können nach Maßgabe der Lehrenden bzw. Prüferinnen und Prüfer in 
Veranstaltungen zur Vermittlung von Fremdsprachenkenntnissen Lehrveranstaltungen sowie 
Modulleistungen auch in der jeweiligen Fremdsprache gefordert bzw. durchgeführt werden. 

C. Prüfungsleistungen im Studiengang 

I. Allgemeine Bestimmungen für Prüfungsleistungen 

1Die Modulnote des Moduls 5a berechnet sich zu 50 Prozent aus der Note für die Prüfungs-
leistung Klausur und zu 50 Prozent aus der Note für die Prüfungsleistung Hausarbeit. 2Die 
Modulnote des Moduls 5b berechnet sich zu 50 Prozent aus der Note für die Prüfungsleistung 
schriftliche Prüfungsleistung und zu 50 Prozent aus der Note für die Prüfungsleistung schriftli-
che Prüfungsleistung. 3§ 19 Abs. 3 Satz 2 MRPO bleibt unberührt. 

§ 8 Antwort-Wahl-Verfahren 

(1) 1Schriftliche Prüfungsleistungen in Form von Klausuren können unter den nachfolgenden 
Voraussetzungen ganz oder teilweise auch in der Weise abgenommen werden, dass die 
Kandidatin oder der Kandidat anzugeben hat, welche der mit den Prüfungsfragen vorgelegten 
Antworten sie oder er für zutreffend hält (Aufgaben im Antwort-Wahl-Verfahren). 2Vorausset-
zungen für die Abnahme von Klausuren unter Einbeziehung von Aufgaben im Antwort-Wahl-
Verfahren sind, dass 

- die Prüfungsaufgaben durch die als Prüferin bzw. Prüfer fungierende Person bzw. 
Personen gestellt werden und 

- die Klausuren, nachdem sie erbracht wurden, in ihrer Gesamtheit von der als Prüferin 
bzw. Prüfer fungierenden Person bzw. Personen korrigiert werden und  

- die Klausuren von der als Prüferin bzw. Prüfer fungierenden Person bzw. Personen nach 
deren jeweiligem individuellen Bewertungsschema gemäß § 19 MRPO bewertet werden.  

3Vor der Korrektur der Klausuren darf keine abschließende Festlegung auf bestimmte Bewer-
tungen, etwa auf die Festsetzung bestimmter Noten bei zutreffender Beantwortung eines 
bestimmten Anteils der Prüfungsfragen oder Erreichen einer bestimmten Punktzahl, erfolgen. 

(2) Für die Erbringung von Prüfungsleistungen als elektronische Präsenzleistungen gemäß 
§ 12 MRPO gilt Absatz 1 entsprechend. 

II. Besondere Bestimmungen für das Abschlussmodul 

§ 9 Abschlussmodul 

(1) 1Im Abschlussmodul sind 18 CP zu erwerben. 2Hiervon entfallen 15 CP auf die Master-
arbeit und 3 CP auf Lehrveranstaltungen. 3Die Masterarbeit ist in § 28 MRPO geregelt. 
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(2) Der Bearbeitungszeitraum der Masterarbeit beträgt von der Ausgabe des Themas bis zur 
Abgabe der Arbeit 4 Monate. 

§ 10  Fachliche Zulassungsvoraussetzungen für das Abschlussmodul 

Fachliche Zulassungsvoraussetzungen für die Masterarbeit sind neben den in der MRPO 
genannten Voraussetzungen:  

- das erfolgreiche Erbringen von Modulen im Umfang von zusammen insgesamt mindes-
tens 60 CP. 

D. Fristen für Prüfungen im Studiengang 

§ 11 Frist für den Studienabschluss 

1Sämtliche nach der Studien- und Prüfungsordnung für den Studienabschluss erforderlichen 
Modulleistungen müssen bis zum Ablauf des 8. Fachsemesters (Vollzeit) bzw. 16. Fachse-
mesters (Teilzeit) erbracht sein. 2Wird diese Frist überschritten, geht der Prüfungsanspruch 
verloren, es sei denn, die Fristüberschreitung ist von der oder dem Studierenden nicht zu ver-
treten. 

E. Mastergesamtnote, Zeugnis und weitere Nachweise 

§ 12 Bildung der Mastergesamtnote  

Die Gesamtnote im Studiengang ergibt sich zu 30 Prozent aus der Note des Abschlussmoduls 
(Masterarbeit), zu 15 Prozent - je nach jeweils gewähltem Modul - aus der Note des Moduls 
6a bzw. des Moduls 6b und zu 55 Prozent aus dem Durchschnitt der nach CP der jeweiligen 
Module gewichteten Noten aller übrigen benoteten Module. 

§ 13 Zeugnis und weitere Nachweise 

In das Zeugnis werden neben den in § 36 Abs. 1 MRPO vorgesehenen Angaben folgende 
weitere Angaben eingetragen: 

- nach erfolgreichem Absolvieren von mindestens drei Lehrveranstaltungen im Umfang 
von insgesamt mindestens 9 CP zu einem der Themenbereiche aus Modul 7 wird dieser 
Themenbereich als absolviertes Profil in das Zeugnis eingetragen, 

- nach dem erfolgreichen Absolvieren von Lehrveranstaltungen aus mindestens drei 
unterschiedlichen Themenbereichen gilt das Profil „Innovationen und Herausforderun-
gen im schulischen Kontext“ als absolviert und wird als absolviertes Profil in das Zeugnis 
eingetragen. 

Es können bis zu zwei Profile absolviert und in das Zeugnis eingetragen werden. Näheres zu 
den Profilen regelt das Modulhandbuch. 

F. Schlussbestimmungen 

§ 14 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen 

1Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Wintersemes-
ter 2025/26. 3Studierende, die den Studiengang an der Universität Tübingen vor dem in Satz 
2 genannten Semester aufgenommen haben, sind auf schriftlichen Antrag, der bis spätestens 
31.03.2026 beim für den Studiengang zuständigen Prüfungsamt eingegangen sein muss, 
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berechtigt, die Modulleistungen in diesem Studiengang an der Universität Tübingen bis zum 
30.09.2029 nach den bislang geltenden Regelungen zu absolvieren; hinsichtlich des Prüfungs-
ausschusses gilt jedoch § 6 MRPO. 4Wird ein Antrag nach Satz 3 nicht gestellt, sind nach 
Ablauf der in Satz 3 genannten Frist die Modulleistungen im Studiengang nach den Regelun-
gen dieser Satzung zu absolvieren. 5Bisher absolvierte Modulleistungen werden in den Fällen 
der Sätze 3 und 4 vorbehaltlich der folgenden Bestimmungen nach der aufgrund dieser Sat-
zung und dem dazugehörigen Modulhandbuch geltenden Neuregelung angerechnet. 6Ein 
zusätzlicher oder neuer Prüfungsanspruch oder zusätzliche Prüfungsversuche in ein- und der-
selben Prüfungsleistung werden durch diese Satzung nicht erworben; Fehlversuche bei der 
Erbringung ein- und derselben Prüfungsleistung nach der bisher geltenden Regelung werden 
angerechnet. 7Darüber hinaus kann der zuständige Prüfungsausschuss als Übergangsbestim-
mung, insbesondere falls die bisherigen Veranstaltungen nicht mehr wie bislang angeboten 
werden oder an einzelnen solcher Veranstaltungen bereits teilgenommen wurde, geeignete 
abweichende Bestimmungen im Einzelfall treffen, insbesondere gegebenenfalls unter teilwei-
ser Anrechnung bzw. Erteilung von Auflagen bzw. im Wege einer Lernvereinbarung (Learning 
Agreement). 
 
 
 
Tübingen, den 14.02.2025 
 
 
 
 
 Professorin Dr. Dr. h.c. (Dōshisha) Karla Pollmann 
 Rektorin 
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang 

Erwachsenenbildung / Weiterbildung mit akademischer Abschlussprüfung 

Master of Arts (M. A.) – Besonderer Teil – 

 
Auf Grund von §§ 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 9, 32 Abs. 3 des Landeshochschulgesetzes vom 
1. Januar 2005 (GBl. S. 1) in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. April 2014 (GBl. S. 99), 
das zuletzt durch Artikel 24 des Gesetzes vom 17. Dezember 2024 (GBl. 2024 Nr. 114) geän-
dert worden ist, hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 06.02.2025 den 
nachstehenden Besonderen Teil der Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen 
für den Studiengang Erwachsenenbildung / Weiterbildung mit akademischer Abschlussprü-
fung Master of Arts (M. A.) beschlossen. 
 
Die Rektorin hat ihre Zustimmung am 14.02.2025 erteilt. 
 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
A. Geltung des Allgemeinen Teils und Zugangsvoraussetzungen 
§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
§ 2 Zugangsvoraussetzungen zum Studiengang 
B. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiengangs 
§ 3 Studienziele und Studieninhalte, Regelstudienzeit, Studienumfang 
§ 4 Akademischer Grad 
§ 5 Aufbau des Studiengangs 
§ 6 Modulleistungen 
§ 7 Studien- und Prüfungssprachen 
C. Prüfungsleistungen im Studiengang 
I. Allgemeine Bestimmungen für Prüfungsleistungen 
§ 8 Bewertung der Modulleistungen bei mehreren Prüfungsleistungen 
§ 9 Antwort-Wahl-Verfahren 
II. Besondere Bestimmungen für das Abschlussmodul 
§ 10 Abschlussmodul 
§ 11 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen für das Abschlussmodul 
D. Fristen für Prüfungen im Studiengang 
§ 12 Frist für den Studienabschluss 
E. Mastergesamtnote 
§ 13 Bildung der Mastergesamtnote 
F. Schlussbestimmungen 
§ 14 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen 

A. Geltung des Allgemeinen Teils und Zugangsvoraussetzungen 

§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 

Die Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für die Masterstu-
diengänge mit akademischer Abschlussprüfung Master of Science (M. Sc.) / Master of Arts 
(M. A.) – Masterrahmenprüfungsordnung (MRPO) – ist in der jeweils geltenden Fassung als 
Allgemeiner Teil Bestandteil dieser Ordnung, soweit hier keine spezielleren Regelungen 
getroffen werden. 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen zum Studiengang 

1Voraussetzung für das Studium im Masterstudiengang ist ein Bachelor-Abschluss im Fach 
Erziehungswissenschaften, in einem verwandten Studiengang mit im Wesentlichen gleichem 
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Inhalt oder ein gleichwertiger Abschluss mit jeweils mindestens einschließlich der Note „gut“ 
2,5. 2Über die Gleichwertigkeit eines Abschlusses und das Vorliegen der in Satz 2 genannten 
weiteren Voraussetzungen entscheidet der zuständige Prüfungsausschuss. 3Er kann die Ent-
scheidung widerruflich auf die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
übertragen. 4Im Fall einer festgelegten Zulassungszahl kann durch Satzung vorgesehen wer-
den, dass stattdessen die für das jeweilige Auswahlverfahren gebildete zuständige Auswahl-
kommission darüber entscheidet. 

B. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiengangs 

§ 3 Studienziele und Studieninhalte, Regelstudienzeit, Studienumfang 

(1) 1Das Studium des Master of Arts (M. A.) in Erwachsenenbildung / Weiterbildung (im Fol-
genden: Studiengang) dient der Aneignung der nach § 7 Abs. 1 MRPO durch die Masterprü-
fung nachzuweisenden Qualifikationen, Kompetenzen, Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkei-
ten im Fach Erwachsenenbildung / Weiterbildung. 2Der Studiengang hat als Qualifikationsziel, 
das im Bachelor-Studium erworbene Wissen zu vertiefen oder zu erweitern und so die Grund-
lage für die Entwicklung und/oder die Anwendung eigener Ideen zu schaffen (anwendungs- 
oder forschungsorientiert); Absolventinnen und Absolventen verfügen über ein breites, detail-
liertes und kritisches Verständnis auf dem neuesten Stand des Wissens in einem oder mehre-
ren Spezialbereichen und sind in der Lage, 

- ihr Wissen und Verstehen sowie ihre Fähigkeiten zur Problemlösung auch in neuen und 
unvertrauten Situationen anzuwenden, die in einem breiteren oder multidisziplinären 
Zusammenhang mit ihrem Studienfach stehen (Instrumentale Kompetenzen), 

- Wissen zu integrieren und mit Komplexität umzugehen, 

- auch auf der Grundlage unvollständiger oder begrenzter Informationen wissenschaftlich 
fundierte Entscheidungen zu fällen und dabei gesellschaftliche, wissenschaftliche und 
ethische Erkenntnisse zu berücksichtigen, die sich aus der Anwendung ihres Wissens 
und aus ihren Entscheidungen ergeben, 

- sich selbständig neues Wissen und Können anzueignen und weitgehend selbstgesteuert 
und/oder autonom eigenständige forschungs- oder anwendungsorientierte Projekte 
durchzuführen (Systemische Kompetenzen) 

- dem aktuellen Stand von Forschung und Anwendung entsprechend Fachvertretern und 
Laien ihre Schlussfolgerungen und die diesen zugrundeliegenden Informationen und 
Beweggründe in klarer und eindeutiger Weise zu vermitteln, sich mit Fachvertretern und 
mit Laien über Informationen, Ideen, Probleme und Lösungen auf wissenschaftlichem 
Niveau auszutauschen und in einem Team herausgehobene Verantwortung zu überneh-
men (Kommunikative Kompetenzen). 

3Weitere Angaben zu den Qualifikationszielen erfolgen im Modulhandbuch. 

(2) 1Die Regelstudienzeit des Studienganges beträgt 4 Semester. 2Der Studienumfang 
entspricht 120 Leistungspunkten (ECTS-Credits; im Folgenden: CP, für Credit Points). 

(3) Über die nach dieser Ordnung für den Studiengang vorgeschriebene Anzahl von CP hin-
aus ist der Erwerb von insgesamt höchstens 30 zusätzlichen CP aus den in § 5 Abs. 1 
genannten Modulen des Studiengangs zulässig; im Übrigen gilt § 2 Abs. 5 MRPO. 

§ 4 Akademischer Grad 

Aufgrund des erfolgreich abgeschlossenen Studiengangs wird der akademische Grad „Master 
of Arts“ (abgekürzt: „M. A.“) verliehen. 
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§ 5 Aufbau des Studiengangs 

(1) Die Studierenden absolvieren ein Programm zur Erzielung der in § 3 Abs. 2 genannten 
CP, welches aus den folgenden Modulen besteht: 

FS Modul-Nr. P/WP Modulbezeichnung Prüfungsleistung CP 

1+2 1 P 
Grundlagen und Zugänge in der 

Erwachsenenbildung/Weiterbildung 
schriftlich 12 

1+2 2 P 
Erwachsene individuell fördern: 

Personalentwicklung und Beratung 
schriftlich 12 

2+3 3 P 
(Digitale) Bildungsangebote gestalten: Seminare, 

Programme und Lernumgebungen 
mündlich 12 

2+3 4 P 
Organisationen strategisch managen: Führung 

und Organisationsentwicklung 
schriftlich 12 

1-3 5 P Professionelles Handeln – Aktuelle Themen, 
Berufsfelder und Kompetenzen  

schriftlich 9 

1+2 6 P Integriertes Forschungshandeln in der 
Weiterbildungspraxis 

mündlich u. 

schriftlich 
12 

3 7 P 
Studienprojekt schriftlich 9 

1-4 8 P 
Vertiefung von theoretischen, berufsfeld- oder 
forschungsbezogenen Handlungsgrundlagen 

- 6 

1-4 9 P Erweiterung weiterbildungs-relevanter Themen 
und Kompetenzen 

- 
12 

Bereich Abschlussmodul 

4 10 P Masterabschluss (Abschlussmodul) Masterarbeit 24 

Erläuterungen: FS = empfohlenes Fachsemester (vorbehaltlich Angebot und etwaiger Änderungen, siehe Modul-
handbuch); Modul-Nr. = laufende Modulnummer oder Modulkürzel (vorbehaltlich etwaiger Änderungen, siehe 
Modulhandbuch); P = Pflicht, WP = Wahlpflicht; CP = Leistungspunkte; o. = oder, K = Klausur, H = Hausarbeit, mP 

= mündliche Prüfung, PF = Portfolioprüfung, foP = formative Prüfungsleistung. 

Hinweis: Die in der Tabelle als empfohlenes Fachsemester gemachten Angaben beziehen sich auf einen Studien-
beginn in Vollzeit zum Wintersemester. Sofern der Studiengang auch zu einem anderen Semester begonnen wer-
den kann, werden Informationen zum empfohlenen Studienverlauf im Modulhandbuch gegeben oder können bei 
der jeweils zuständigen Fachstudienberatung erfragt werden. 

§ 6 Modulleistungen 

1Die in den einzelnen Modulen geforderten Modulleistungen sind neben der Modultabelle die-
ser Ordnung (§ 5) auch im Modulhandbuch angegeben. 2Soweit noch nicht in der Modultabelle 
geschehen, sind bei Prüfungen dort Art und Umfang der Prüfung genau zu spezifizieren. 3Für 
das Modul 9 kann auch auf die Regelungen des Bereichs, aus dem das zu absolvierende 
Modul bzw. die zu absolvierende Lehrveranstaltung stammt, verwiesen werden. 
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§ 7 Studien- und Prüfungssprachen 

(1) 1Die Studien- und Prüfungssprache im Studiengang ist deutsch. 2Lehrveranstaltungen 
können auch in folgenden Sprachen abgehalten werden:  

- Englisch. 

3Nach Maßgabe der Lehrenden können die Modulleistungen in denjenigen Sprachen gefordert 
und erbracht werden, in denen die Lehrveranstaltungen des Moduls abgehalten werden. 4Prü-
fungsleistungen werden in der Regel in denjenigen Sprachen abgehalten, in denen auch die 
dazugehörige Lehrveranstaltung stattfindet; Studienleistungen sind in der Regel in denjenigen 
Sprachen zu erbringen, in denen auch die dazugehörige Lehrveranstaltung stattfindet. 5Dem 
Stand von Forschung und Lehre angemessen können auch fremdsprachige Lehrinhalte 
Gegenstand von Lehrveranstaltungen sein. 6Es wird insoweit vorausgesetzt, dass die Studie-
renden über ausreichende Fremdsprachenkenntnisse verfügen.  

(2) Darüber hinaus können nach Maßgabe der Lehrenden bzw. Prüferinnen und Prüfer in 
Veranstaltungen zur Vermittlung von Fremdsprachenkenntnissen Lehrveranstaltungen sowie 
Modulleistungen auch in der jeweiligen Fremdsprache gefordert bzw. durchgeführt werden. 

C. Prüfungsleistungen im Studiengang 

I. Allgemeine Bestimmungen für Prüfungsleistungen 

§ 8 Bewertung der Modulleistungen bei mehreren Prüfungsleistungen 

1Die Modulnote des Moduls 6 berechnet sich zu 50 Prozent aus der Note für die Prüfungsleis-
tung schriftlich und zu 50 Prozent aus der Note für die Prüfungsleistung mündlich. 2§ 19 Abs. 3 
Satz 2 MRPO bleibt unberührt. 

§ 9 Antwort-Wahl-Verfahren 

(1) 1Schriftliche Prüfungsleistungen in Form von Klausuren können unter den nachfolgenden 
Voraussetzungen ganz oder teilweise auch in der Weise abgenommen werden, dass die 
Kandidatin oder der Kandidat anzugeben hat, welche der mit den Prüfungsfragen vorgelegten 
Antworten sie oder er für zutreffend hält (Aufgaben im Antwort-Wahl-Verfahren). 2Vorausset-
zungen für die Abnahme von Klausuren unter Einbeziehung von Aufgaben im Antwort-Wahl-
Verfahren sind, dass 

- die Prüfungsaufgaben durch die als Prüferin bzw. Prüfer fungierende Person bzw. 
Personen gestellt werden und 

- die Klausuren, nachdem sie erbracht wurden, in ihrer Gesamtheit von der als Prüferin 
bzw. Prüfer fungierenden Person bzw. Personen korrigiert werden und  

- die Klausuren von der als Prüferin bzw. Prüfer fungierenden Person bzw. Personen nach 
deren jeweiligem individuellen Bewertungsschema gemäß § 19 MRPO bewertet werden.  

3Vor der Korrektur der Klausuren darf keine abschließende Festlegung auf bestimmte Bewer-
tungen, etwa auf die Festsetzung bestimmter Noten bei zutreffender Beantwortung eines 
bestimmten Anteils der Prüfungsfragen oder Erreichen einer bestimmten Punktzahl, erfolgen. 

(2) Für die Erbringung von Prüfungsleistungen als elektronische Präsenzleistungen gemäß 
§ 12 MRPO gilt Absatz 1 entsprechend. 
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II. Besondere Bestimmungen für das Abschlussmodul 

§ 10 Abschlussmodul 

(1) 1Im Abschlussmodul sind 24 CP zu erwerben. 2Hiervon entfallen 21 CP auf die Master-
arbeit und 3 CP auf Lehrveranstaltungen. 3Die Masterarbeit ist in § 28 MRPO geregelt. 

(2) Der Bearbeitungszeitraum der Masterarbeit beträgt von der Ausgabe des Themas bis zur 
Abgabe der Arbeit 4 Monate.  

§ 11 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen für das Abschlussmodul 

Fachliche Zulassungsvoraussetzungen für die Masterarbeit sind neben den in der MRPO 
genannten Voraussetzungen: 

- das erfolgreiche Erbringen von Modulen im Umfang von zusammen insgesamt mindes-
tens 60 CP. 

D. Fristen für Prüfungen im Studiengang 

§ 12 Frist für den Studienabschluss 

1Sämtliche nach der Studien- und Prüfungsordnung für den Studienabschluss erforderlichen 
Modulleistungen müssen bis zum Ablauf des 10. Fachsemesters erbracht sein. 2Wird diese 
Frist überschritten, geht der Prüfungsanspruch verloren, es sei denn, die Fristüberschreitung 
ist von der oder dem Studierenden nicht zu vertreten. 

E. Mastergesamtnote 

§ 13 Bildung der Mastergesamtnote 

1Die Gesamtnote im Studiengang ergibt sich zu 30 Prozent aus der Note der Masterarbeit 
(Modul 10), zu 20 Prozent aus der Note des Studienprojekts (Modul 7) und zu 50 Prozent aus 
dem Durchschnitt der nach CP der jeweiligen Module gewichteten Noten aller übrigen beno-
teten Module. 2Bei der Bildung der Mastergesamtnote werden jedoch die Module 8 und 9 nicht 
mit einbezogen.  

F. Schlussbestimmungen 

§ 14 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen 

1Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Wintersemes-
ter 2025/26. 3Studierende, die den Studiengang an der Universität Tübingen vor dem in Satz 
2 genannten Semester aufgenommen haben, sind vorbehaltlich der folgenden Bestimmungen 
berechtigt, die Modulleistungen in diesem Studiengang an der Universität Tübingen bis zum 
30.09.2029 nach den bislang geltenden Regelungen zu absolvieren; hinsichtlich des Prüfungs-
ausschusses gilt jedoch § 6 MRPO. 4Studierende, die den Studiengang an der Universität 
Tübingen vor dem in Satz 2 genannten Semester aufgenommen haben, sind auf schriftlichen 
Antrag, der bis spätestens 31.03.2026 beim für den Studiengang zuständigen Prüfungsamt 
eingegangen sein muss, berechtigt, in die durch diese Satzung erfolgende Neuregelung zu 
wechseln und die Modulleistungen im Studiengang nach den Regelungen dieser Satzung zu 
absolvieren. 5Wird ein Antrag nach Satz 4 nicht gestellt, sind nach Ablauf der in Satz 3 
genannten Frist die Modulleistungen im Studiengang nach den Regelungen dieser Satzung zu 
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absolvieren. 6Bisher absolvierte Modulleistungen werden in den Fällen der Sätze 4 und 5 vor-
behaltlich der folgenden Bestimmungen nach der aufgrund dieser Satzung und dem dazuge-
hörigen Modulhandbuch geltenden Neuregelung angerechnet. 7Ein zusätzlicher oder neuer 
Prüfungsanspruch oder zusätzliche Prüfungsversuche in ein- und derselben Prüfungsleistung 
werden durch diese Satzung nicht erworben; Fehlversuche bei der Erbringung ein- und der-
selben Prüfungsleistung nach der bisher geltenden Regelung werden angerechnet. 8Darüber 
hinaus kann der zuständige Prüfungsausschuss als Übergangsbestimmung, insbesondere 
falls die bisherigen Veranstaltungen nicht mehr wie bislang angeboten werden oder an einzel-
nen solcher Veranstaltungen bereits teilgenommen wurde, geeignete abweichende Bestim-
mungen im Einzelfall treffen, insbesondere gegebenenfalls unter teilweiser Anrechnung bzw. 
Erteilung von Auflagen bzw. im Wege einer Lernvereinbarung (Learning Agreement). 
 
 
 
Tübingen, den 14.02.2025 
 
 
 
 
 Professorin Dr. Dr. h.c. (Dōshisha) Karla Pollmann 
 Rektorin 
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang 

Bildung und Erziehung: Kultur - Politik - Gesellschaft mit akademischer 

Abschlussprüfung Master of Arts (M. A.) – Besonderer Teil – 

 
Auf Grund von §§ 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 9, 32 Abs. 3 des Landeshochschulgesetzes vom 
1. Januar 2005 (GBl. S. 1) in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. April 2014 (GBl. S. 99), 
das zuletzt durch Artikel 24 des Gesetzes vom 17. Dezember 2024 (GBl. 2024 Nr. 114) geän-
dert worden ist, hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 06.02.2025 den 
nachstehenden Besonderen Teil der Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen 
für den Studiengang Bildung und Erziehung: Kultur - Politik - Gesellschaft mit akademischer 
Abschlussprüfung Master of Arts (M. A.) beschlossen. 
 
Die Rektorin hat ihre Zustimmung am 14.02.2025 erteilt. 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
A. Geltung des Allgemeinen Teils und Zugangsvoraussetzungen 
§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
§ 2 Zugangsvoraussetzungen zum Studiengang 
B. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiengangs 
§ 3 Studienziele und Studieninhalte, Regelstudienzeit, Studienumfang 
§ 4 Akademischer Grad 
§ 5 Aufbau des Studiengangs 
§ 6 Modulleistungen 
§ 7 Studien- und Prüfungssprachen 
C. Prüfungsleistungen im Studiengang 
I. Allgemeine Bestimmungen für Prüfungsleistungen 
§ 8 Prüferinnen und Prüfer 
§ 9 Antwort-Wahl-Verfahren 
II. Besondere Bestimmungen für das Abschlussmodul 
§ 10 Abschlussmodul 
§ 11 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen für das Abschlussmodul 
D. Mastergesamtnote 
§ 12 Bildung der Mastergesamtnote 
E. Schlussbestimmungen 
§ 13 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen 

A. Geltung des Allgemeinen Teils und Zugangsvoraussetzungen 

§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 

Die Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für die Masterstu-
diengänge mit akademischer Abschlussprüfung Master of Science (M. Sc.) / Master of Arts 
(M. A.) – Masterrahmenprüfungsordnung (MRPO) – ist in der jeweils geltenden Fassung als 
Allgemeiner Teil Bestandteil dieser Ordnung, soweit hier keine spezielleren Regelungen 
getroffen werden. 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen zum Studiengang 

(1) 1Voraussetzung für das Studium im Masterstudiengang ist ein Bachelor-Abschluss im 
Fach Erziehungswissenschaft, in einem verwandten Studiengang mit im Wesentlichen glei-
chem Inhalt oder ein gleichwertiger Abschluss mit jeweils mindestens einschließlich der Note 
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„gut“ 2,5. 2Über die Gleichwertigkeit eines Abschlusses entscheidet der zuständige Prüfungs-
ausschuss. 3Er kann die Entscheidung widerruflich auf die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses übertragen. 4Im Fall einer festgelegten Zulassungszahl kann durch 
Satzung vorgesehen werden, dass stattdessen die für das jeweilige Auswahlverfahren gebil-
dete zuständige Auswahlkommission darüber entscheidet. 

B. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiengangs 

§ 3 Studienziele und Studieninhalte, Regelstudienzeit, Studienumfang 

(1) 1Das Studium des Master of Arts (M. A.) in Bildung und Erziehung: Kultur - Politik - 
Gesellschaft (im Folgenden: Studiengang) dient der Aneignung der nach § 7 Abs. 1 MRPO 
durch die Masterprüfung nachzuweisenden Qualifikationen, Kompetenzen, Kenntnisse, Fähig-
keiten und Fertigkeiten im Fach Bildung und Erziehung: Kultur - Politik - Gesellschaft. 2Der 
Studiengang hat als Qualifikationsziel, das im Bachelor-Studium erworbene Wissen zu vertie-
fen oder zu erweitern und so die Grundlage für die Entwicklung und/oder die Anwendung 
eigener Ideen zu schaffen (anwendungs- oder forschungsorientiert); Absolventinnen und 
Absolventen verfügen über ein breites, detailliertes und kritisches Verständnis auf dem neu-
esten Stand des Wissens in einem oder mehreren Spezialbereichen und sind in der Lage, 

- ihr Wissen und Verstehen sowie ihre Fähigkeiten zur Problemlösung auch in neuen und 
unvertrauten Situationen anzuwenden, die in einem breiteren oder multidisziplinären 
Zusammenhang mit ihrem Studienfach stehen (Instrumentale Kompetenzen), 

- Wissen zu integrieren und mit Komplexität umzugehen, 

- auch auf der Grundlage unvollständiger oder begrenzter Informationen wissenschaftlich 
fundierte Entscheidungen zu fällen und dabei gesellschaftliche, wissenschaftliche und 
ethische Erkenntnisse zu berücksichtigen, die sich aus der Anwendung ihres Wissens 
und aus ihren Entscheidungen ergeben, 

- sich selbständig neues Wissen und Können anzueignen und weitgehend selbstgesteuert 
und/oder autonom eigenständige forschungs- oder anwendungsorientierte Projekte 
durchzuführen (Systemische Kompetenzen) 

- dem aktuellen Stand von Forschung und Anwendung entsprechend Fachvertretern und 
Laien ihre Schlussfolgerungen und die diesen zugrundeliegenden Informationen und 
Beweggründe in klarer und eindeutiger Weise zu vermitteln, sich mit Fachvertretern und 
mit Laien über Informationen, Ideen, Probleme und Lösungen auf wissenschaftlichem 
Niveau auszutauschen und in einem Team herausgehobene Verantwortung zu überneh-
men (Kommunikative Kompetenzen). 

3Weitere Angaben zu den Qualifikationszielen erfolgen im Modulhandbuch. 

(2) 1Die Regelstudienzeit des Studienganges beträgt 4 Semester. 2Der Studienumfang ent-
spricht 120 Leistungspunkten (ECTS-Credits; im Folgenden: CP, für Credit Points). 

(3) Über die nach dieser Ordnung für den Studiengang vorgeschriebene Anzahl von CP hin-
aus ist der Erwerb von insgesamt höchstens 30 zusätzlichen CP aus den in § 5 Abs. 1 
genannten Modulen des Studiengangs zulässig; im Übrigen gilt § 2 Abs. 5 MRPO. 

§ 4 Akademischer Grad 

Aufgrund des erfolgreich abgeschlossenen Studiengangs wird der akademische Grad „Master 
of Arts“ (abgekürzt: „M. A.“) verliehen. 
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§ 5 Aufbau des Studiengangs 

(1) 1Die Studierenden absolvieren ein Programm zur Erzielung der in § 3 Abs. 2 genannten 
CP, welches aus den folgenden Modulen besteht: 

FS Modul-Nr. P/WP Modulbezeichnung Prüfungsleistung CP 

1 1 P Erziehungswissenschaft und Zeitdiagnostik schriftlich 12 

1 2 P 
Wissenschaftsreflexion und 

Forschungsmethoden 
mündlich 12 

2 3 P Organisation, Institution und Professionalität schriftlich 12 

2 4 P 
Kulturelle und politische Dimensionen von 

Bildung und Erziehung 
mündlich 12 

3 5 P Studienprojekt schriftlich 18 

1-2 6 P Bildung und Erziehung im Kontext der 
Erziehungswissenschaft 

- 
12 

3 7 P Bildung und Erziehung im Kontext der Sozial- 
und Kulturwissenschaften 

- 
12 

Bereich Abschlussmodul 

4 8 P Masterthesis (Abschlussmodul) Masterarbeit 30 

Erläuterungen: FS = empfohlenes Fachsemester (vorbehaltlich Angebot und etwaiger Änderungen, siehe Modul-
handbuch); Modul-Nr. = laufende Modulnummer oder Modulkürzel (vorbehaltlich etwaiger Änderungen, siehe 
Modulhandbuch); P = Pflicht, WP = Wahlpflicht; CP = Leistungspunkte; o. = oder, K = Klausur, LV = Lehrveranstal-
tung, H = Hausarbeit, mP = mündliche Prüfung, PF = Portfolioprüfung, foP = formative Prüfungsleistung. 

Hinweis: Die in der Tabelle als empfohlenes Fachsemester gemachten Angaben beziehen sich auf einen Studien-
beginn in Vollzeit zum Wintersemester. Sofern der Studiengang auch zu einem anderen Semester begonnen wer-
den kann, werden Informationen zum empfohlenen Studienverlauf im Modulhandbuch gegeben oder können bei 
der jeweils zuständigen Fachstudienberatung erfragt werden. 

§ 6 Modulleistungen 

1Die in den einzelnen Modulen geforderten Modulleistungen sind neben der Modultabelle die-
ser Ordnung (§ 5) auch im Modulhandbuch angegeben. 2Soweit noch nicht in der Modultabelle 
geschehen, sind bei Prüfungen dort Art und Umfang der Prüfung genau zu spezifizieren. 3Für 
die Module 6 und 7 kann auch auf die Regelungen des Bereichs, aus dem das zu absolvie-
rende Modul bzw. die zu absolvierende Lehrveranstaltung stammt, verwiesen werden. 

§ 7 Studien- und Prüfungssprachen 

(1) 1Die Studien- und Prüfungssprache im Studiengang ist deutsch. 2Lehrveranstaltungen 
können auch in folgenden Sprachen abgehalten werden:  

- Englisch. 

3Nach Maßgabe der Lehrenden können die Modulleistungen in denjenigen Sprachen gefordert 
und erbracht werden, in denen die Lehrveranstaltungen des Moduls abgehalten werden. 4Prü-
fungsleistungen werden in der Regel in denjenigen Sprachen abgehalten, in denen auch die 
dazugehörige Lehrveranstaltung stattfindet; Studienleistungen sind in der Regel in denjenigen 
Sprachen zu erbringen, in denen auch die dazugehörige Lehrveranstaltung stattfindet. 5Dem 
Stand von Forschung und Lehre angemessen können auch fremdsprachige Lehrinhalte 
Gegenstand von Lehrveranstaltungen sein. 6Es wird insoweit vorausgesetzt, dass die Studie-
renden über ausreichende Fremdsprachenkenntnisse verfügen.  



Amtliche Bekanntmachungen der Universität Tübingen 2025, Nr. 5, S. 89 

(2) Darüber hinaus können nach Maßgabe der Lehrenden bzw. Prüferinnen und Prüfer in 
Veranstaltungen zur Vermittlung von Fremdsprachenkenntnissen Lehrveranstaltungen sowie 
Modulleistungen auch in der jeweiligen Fremdsprache gefordert bzw. durchgeführt werden. 

C. Prüfungsleistungen im Studiengang 

I. Allgemeine Bestimmungen für Prüfungsleistungen 

§ 8 Prüferinnen und Prüfer 

Abweichend von § 14 Abs. 1 Satz 3 MRPO finden folgende Prüfungsleistungen vor 2 Prüfe-
rinnen oder Prüfern statt: 

- alle Prüfungsleistungen des Moduls 2. 

§ 9 Antwort-Wahl-Verfahren 

(1) 1Schriftliche Prüfungsleistungen in Form von Klausuren können unter den nachfolgenden 
Voraussetzungen ganz oder teilweise auch in der Weise abgenommen werden, dass die 
Kandidatin oder der Kandidat anzugeben hat, welche der mit den Prüfungsfragen vorgelegten 
Antworten sie oder er für zutreffend hält (Aufgaben im Antwort-Wahl-Verfahren). 2Vorausset-
zungen für die Abnahme von Klausuren unter Einbeziehung von Aufgaben im Antwort-Wahl-
Verfahren sind, dass 

- die Prüfungsaufgaben durch die als Prüferin bzw. Prüfer fungierende Person bzw. 
Personen gestellt werden und 

- die Klausuren, nachdem sie erbracht wurden, in ihrer Gesamtheit von der als Prüferin 
bzw. Prüfer fungierenden Person bzw. Personen korrigiert werden und  

- die Klausuren von der als Prüferin bzw. Prüfer fungierenden Person bzw. Personen nach 
deren jeweiligem individuellen Bewertungsschema gemäß § 19 MRPO bewertet werden.  

3Vor der Korrektur der Klausuren darf keine abschließende Festlegung auf bestimmte Bewer-
tungen, etwa auf die Festsetzung bestimmter Noten bei zutreffender Beantwortung eines 
bestimmten Anteils der Prüfungsfragen oder Erreichen einer bestimmten Punktzahl, erfolgen. 

(2) Für die Erbringung von Prüfungsleistungen als elektronische Präsenzleistungen gemäß 
§ 12 MRPO gilt Absatz 1 entsprechend. 

II. Besondere Bestimmungen für das Abschlussmodul 

§ 10 Abschlussmodul 

(1) 1Im Abschlussmodul sind 30 CP zu erwerben. 2Hiervon entfallen 27 CP auf die Master-
arbeit und 3 CP auf Lehrveranstaltungen. 3Die Masterarbeit ist in § 28 MRPO geregelt.  

(2) Der Bearbeitungszeitraum der Masterarbeit beträgt von der Ausgabe des Themas bis zur 
Abgabe der Arbeit 6 Monate. 

§ 11 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen für das Abschlussmodul 

Fachliche Zulassungsvoraussetzungen für die Masterarbeit sind neben den in der MRPO 
genannten Voraussetzungen: 

- das erfolgreiche Erbringen von Modulen im Umfang von zusammen insgesamt mindes-
tens 60 CP. 
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D. Mastergesamtnote 

§ 12 Bildung der Mastergesamtnote 

Die Gesamtnote im Studiengang ergibt sich zu 40 Prozent aus der Note des Abschlussmoduls 
(Masterarbeit), zu 40 Prozent aus den Noten der Module Nr. 1 bis Nr. 4 (je 10%) sowie zu 20% 
aus der Note des Moduls Nr. 5 (Studienprojekt). 

E. Schlussbestimmungen 

§ 13 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen 

1Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Wintersemes-
ter 2025/2026. 3Studierende, die den Studiengang an der Universität Tübingen vor dem in Satz 
2 genannten Semester aufgenommen haben, sind vorbehaltlich der folgenden Bestimmungen 
berechtigt, die Modulleistungen in diesem Studiengang an der Universität Tübingen bis zum 
30.09.2028 nach den bislang geltenden Regelungen zu absolvieren; hinsichtlich des Prüfungs-
ausschusses gilt jedoch § 6 MRPO. 4Studierende, die den Studiengang an der Universität 
Tübingen vor dem in Satz 2 genannten Semester aufgenommen haben, sind auf schriftlichen 
Antrag, der bis spätestens 31.03.2026 beim für den Studiengang zuständigen Prüfungsamt 
eingegangen sein muss, berechtigt, in die durch diese Satzung erfolgende Neuregelung zu 
wechseln und die Modulleistungen im Studiengang nach den Regelungen dieser Satzung zu 
absolvieren. 5Wird ein Antrag nach Satz 4 nicht gestellt, sind nach Ablauf der in Satz 3 
genannten Frist die Modulleistungen im Studiengang nach den Regelungen dieser Satzung zu 
absolvieren. 6Bisher absolvierte Modulleistungen werden in den Fällen der Sätze 4 und 5 vor-
behaltlich der folgenden Bestimmungen nach der aufgrund dieser Satzung und dem dazuge-
hörigen Modulhandbuch geltenden Neuregelung angerechnet. 7Ein zusätzlicher oder neuer 
Prüfungsanspruch oder zusätzliche Prüfungsversuche in ein- und derselben Prüfungsleistung 
werden durch diese Satzung nicht erworben; Fehlversuche bei der Erbringung ein- und der-
selben Prüfungsleistung nach der bisher geltenden Regelung werden angerechnet. 8Darüber 
hinaus kann der zuständige Prüfungsausschuss als Übergangsbestimmung, insbesondere 
falls die bisherigen Veranstaltungen nicht mehr wie bislang angeboten werden oder an einzel-
nen solcher Veranstaltungen bereits teilgenommen wurde, geeignete abweichende Bestim-
mungen im Einzelfall treffen, insbesondere gegebenenfalls unter teilweiser Anrechnung bzw. 
Erteilung von Auflagen bzw. im Wege einer Lernvereinbarung (Learning Agreement). 
 
 
 
Tübingen, den 14.02.2025 
 
 
 
 

Professorin Dr. Dr. h.c. (Dōshisha) Karla Pollmann 
 Rektorin 
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang 

Nano-Science mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Science (B. Sc.) 

– Besonderer Teil – 

 
Auf Grund von §§ 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 9, 32 Abs. 3 des Landeshochschulgesetzes vom 
1. Januar 2005 (GBl. S. 1) in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. April 2014 (GBl. S. 99), 
das zuletzt durch Artikel 24 des Gesetzes vom 17. Dezember 2024 (GBl. 2024 Nr. 114) geän-
dert worden ist, hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 06.02.2025 den 
nachstehenden Besonderen Teil der Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen 
für den Studiengang Nano-Science mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Science 
(B. Sc.) beschlossen. 
 
Die Rektorin hat ihre Zustimmung am 14.02.2025 erteilt. 
 
 

Inhaltsverzeichnis 
 
A. Geltung des Allgemeinen Teils 
§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
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§ 3 Akademischer Grad 
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A. Geltung des Allgemeinen Teils 

§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 

Die Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für die Ein-Fach-
Bachelorstudiengänge mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Science (B. Sc.) / 
Bachelor of Arts (B. A.) – Bachelorrahmenprüfungsordnung (BRPO) – ist in der jeweils gelten-
den Fassung als Allgemeiner Teil Bestandteil dieser Ordnung, soweit hier keine spezielleren 
Regelungen getroffen werden. 

B. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiengangs 

§ 2 Studienziele und Studieninhalte, Regelstudienzeit, Studienumfang 

(1) 1Das Studium des Bachelor of Science (B. Sc.) in Nano-Science (im Folgenden: Studien-
gang) dient der Aneignung der nach § 7 Abs. 1 BRPO durch den erfolgreichen Abschluss des 
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Studiengangs nachzuweisenden Qualifikationen, Kompetenzen, Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten im Fach Nano-Science. 2Der Studiengang hat zudem als Qualifikationsziel die 
Vermittlung wissenschaftlicher Grundlagen, Methodenkompetenz und berufsfeldbezogener 
Qualifikationen sowie eine breite wissenschaftliche Qualifizierung sicherzustellen. 3Weitere 
Angaben zu den Qualifikationszielen erfolgen im Modulhandbuch. 

(2) 1Die Regelstudienzeit des Studienganges beträgt 6 Semester. 2Der Studienumfang ent-
spricht 180 Leistungspunkten (im Folgenden: CP, für Credit Points). 

(3) Über die nach dieser Ordnung für den Studiengang vorgeschriebene Anzahl von CP hin-
aus ist der Erwerb von insgesamt höchstens 30 zusätzlichen CP aus den in § 4 Abs. 1 
genannten Modulen des Studiengangs zulässig; im Übrigen gilt § 2 Abs. 5 BRPO. 

§ 3 Akademischer Grad 

Aufgrund des erfolgreich abgeschlossenen Studiengangs wird der akademische Grad 
„Bachelor of Science“ (abgekürzt: „B. Sc.“) verliehen. 

§ 4 Aufbau des Studiengangs 

(1) Die Studierenden absolvieren ein Programm zur Erzielung der in § 2 Abs. 2 genannten 
CP, welches aus den folgenden Modulen besteht:  

FS Modul-Nr. P/WP Modulbezeichnung 
Prüfungs-
leistung 

CP 

1+2 NANOBI P Biologie I/II für Nano-Science K 6 

3 NANOMBI P Molekularbiologie I für Nano-Science K 9 

4 NANOMBII P Molekularbiologie II für Nano-Science mP 12 

1 NANOPI P Physik I für Nano-Science K 12 

2 NANOPII P Physik II für Nano-Science - 9 

3 NANOPIII P Physik III für Nano-Science K 6 

3+4 NANOQM P Quantenmechanik und Theoretische Chemie mP 6 

4 NANOPP P Physik-Praktikum foP 6 

1 NANOCI P Chemie I für Nano-Science K 9 

2+3 NANOCII P Chemie II für Nano-Science K u. K 9 

2+3 NANOCP P Chemisches Praktikum für Nano-Science mP 6 

4+5 NANOCIII P Chemie III für Nano-Science K u. K 9 

2 NANOI P Nano-Science I - 3 

3+4 NANOII P Nano-Science II K u. K 9 

5 NANOIII P Nano-Science III mP u. foP 6 

1 NANOMI P Mathematik für Nano-Science I K 6 

2 NANOMII P Mathematik für Nano-Science II K 6 

6 NANOV P Vertiefungsmodul - 6 

6 NANONP P Nano-Science Projekt-Praktikum schriftlich 9 
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5 NANOOM P 

Optionsmodul (Lehrveranstaltungen der Fach-
bereiche Biologie, Chemie, Physik oder Informatik 

mit Bezügen zur Nanowissenschaft und zur 
Nanotechnologie) 

je nach Veran-
staltung (siehe 

jew. Modul-
handbuch) 

12 

Bereich überfachliche berufsfeldorientierte Kompetenzen 

5+6 NANOSQ P 

Schlüsselqualifikationen  
(Lehrveranstaltungen im Umfang von 12 CP aus 
dem gesamten Angebot der Universität insbeson-

dere dem Bereich überfachliche berufsfeld-
orientierte Kompetenzen; siehe Abs. 2 sowie 

Modulhandbuch) 

je nach Veran-
staltung 

12 

Bereich Abschlussmodul 

6 NANOB P Bachelorarbeit (Abschlussmodul) Bachelorarbeit 12 

Erläuterungen: FS = empfohlenes Fachsemester (vorbehaltlich Angebot und etwaiger Änderungen, siehe Modul-
handbuch); Modul-Nr. = laufende Modulnummer oder Modulkürzel (vorbehaltlich etwaiger Änderungen, siehe 
Modulhandbuch); P = Pflicht, WP = Wahlpflicht; CP = Leistungspunkte; u. = und, K = Klausur, H = Hausarbeit, mP 
= mündliche Prüfung, PF = Portfolioprüfung, foP = formative Prüfungsleistung. 

Hinweis: Die in der Tabelle als empfohlenes Fachsemester gemachten Angaben beziehen sich auf einen Studien-
beginn in Vollzeit zum Wintersemester. Sofern der Studiengang auch zu einem anderen Semester begonnen wer-
den kann, werden Informationen zum empfohlenen Studienverlauf im Modulhandbuch gegeben oder können bei 
der jeweils zuständigen Fachstudienberatung erfragt werden. 

(2) 1Im Bereich überfachliche berufsfeldorientierte Kompetenzen (übK) sind insgesamt 21 CP 
zu erwerben. 2Davon werden insgesamt 9 CP integriert in Fachveranstaltungen in den Modu-
len NANOBI (1 CP übK), NANOMBII (1 CP übK), NANOPP (1 CP übK), NANOCI (1 CP übK), 
NANOCP (1 CP übK), NANOII (1 CP übK), NANOIII (1 CP übK), NANOMI (1 CP übK) und 
NANONP (1 CP übK) erworben. 3Die verbleibenden 12 CP werden im Modul NANOSQ erwor-
ben. 

§ 5 Modulleistungen 

1Die in den einzelnen Modulen geforderten Modulleistungen sind neben der Modultabelle die-
ser Ordnung (§ 4) auch im Modulhandbuch angegeben. 2Soweit noch nicht in der Modultabelle 
geschehen, sind bei Prüfungen dort Art und Umfang der Prüfung genau zu spezifizieren. 3Für 
die Module Optionsmodul und Schlüsselqualifikationen kann auch auf die Regelungen des 
Bereichs, aus dem das zu absolvierende Modul bzw. die zu absolvierende Lehrveranstaltung 
stammt, verwiesen werden. 

§ 6 Studien- und Prüfungssprachen 

(1) 1Die Studien- und Prüfungssprache im Studiengang ist Deutsch. 2Lehrveranstaltungen 
können auch in folgenden Sprachen abgehalten werden:  

- Englisch. 

3Nach Maßgabe der Lehrenden können die Modulleistungen in denjenigen Sprachen gefordert 
und erbracht werden, in denen die Lehrveranstaltungen des Moduls abgehalten werden. 4Prü-
fungsleistungen werden in der Regel in denjenigen Sprachen abgehalten, in denen auch die 
dazugehörige Lehrveranstaltung stattfindet; Studienleistungen sind in der Regel in denjenigen 
Sprachen zu erbringen, in denen auch die dazugehörige Lehrveranstaltung stattfindet. 5Dem 
Stand von Forschung und Lehre angemessen können auch fremdsprachige Lehrinhalte 
Gegenstand von Lehrveranstaltungen sein. 6Es wird insoweit vorausgesetzt, dass die Studie-
renden über ausreichende Fremdsprachkenntnisse verfügen.  
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(2) Darüber hinaus können nach Maßgabe der Lehrenden bzw. Prüferinnen und Prüfer in 
Veranstaltungen zur Vermittlung von Fremdsprachenkenntnissen Lehrveranstaltungen sowie 
Modulleistungen auch in der jeweiligen Fremdsprache gefordert bzw. durchgeführt werden. 

C. Prüfungsleistungen im Studiengang 

I. Allgemeine Bestimmungen für Prüfungsleistungen 

§ 7 Bewertung der Modulleistungen bei mehreren Prüfungsleistungen 

1Die Modulnote des Moduls NANOCII berechnet sich zu 67 Prozent aus der Note für die Prü-
fungsleistung Klausur (AC1a/b) und zu 33 Prozent aus der Note für die Prüfungsleistung Klau-
sur (OC1b). 2Die Modulnote des Moduls NANOCIII berechnet sich zu 67 Prozent aus der Note 
für die Prüfungsleistung Klausur (PC1a/b) und zu 33 Prozent aus der Note für die Prüfungs-
leistung Klausur (Festkörperchemie). 3Die Modulnote des Moduls NANOII berechnet sich zu 
60 Prozent aus der Note für die Prüfungsleistung Klausur (AN2a) und zu 40 Prozent aus der 
Note für die Prüfungsleistung Klausur (VFPMBM). 4Die Modulnote des Moduls NANOIII 
berechnet sich zu 50 Prozent aus der Note für die Prüfungsleistung mündliche Prüfung und zu 
50 Prozent aus der Note für die Prüfungsleistung formative Prüfung. 5§ 19 Abs. 3 Satz 2 BRPO 
bleibt unberührt. 

§ 8 Antwort-Wahl-Verfahren 

(1) 1Schriftliche Prüfungsleistungen in Form von Klausuren können unter den nachfolgenden 
Voraussetzungen ganz oder teilweise auch in der Weise abgenommen werden, dass die 
Kandidatin oder der Kandidat anzugeben hat, welche der mit den Prüfungsfragen vorgelegten 
Antworten sie oder er für zutreffend hält (Aufgaben im Antwort-Wahl-Verfahren). 2Vorausset-
zungen für die Abnahme von Klausuren unter Einbeziehung von Aufgaben im Antwort-Wahl-
Verfahren sind, dass 

- die Prüfungsaufgaben durch die als Prüferin bzw. Prüfer fungierende Person bzw. 
Personen gestellt werden und 

- die Klausuren, nachdem sie erbracht wurden, in ihrer Gesamtheit von der als Prüferin 
bzw. Prüfer fungierenden Person bzw. Personen korrigiert werden und  

- die Klausuren von der als Prüferin bzw. Prüfer fungierenden Person bzw. Personen nach 
deren jeweiligem individuellen Bewertungsschema gemäß § 19 BRPO bewertet werden.  

3Vor der Korrektur der Klausuren darf keine abschließende Festlegung auf bestimmte Bewer-
tungen, etwa auf die Festsetzung bestimmter Noten bei zutreffender Beantwortung eines 
bestimmten Anteils der Prüfungsfragen oder Erreichen einer bestimmten Punktzahl, erfolgen. 

(2) Für die Erbringung von Prüfungsleistungen als elektronische Präsenzleistungen gemäß 
§ 12 BRPO gilt Absatz 1 entsprechend. 

II. Besondere Bestimmungen für das Abschlussmodul 

§ 9 Abschlussmodul 

(1) 1Im Abschlussmodul findet die Bachelorarbeit statt; diese ist in § 28 BRPO geregelt. 2Im 
Abschlussmodul sind 12 CP zu erwerben. 

(2) Abweichend von § 28 Abs. 3 Satz 1 BRPO beträgt der Bearbeitungszeitraum der Bache-
lorarbeit von der Ausgabe des Themas bis zur Abgabe der Arbeit 12 Wochen. 
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§ 10 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen für das Abschlussmodul 

Fachliche Zulassungsvoraussetzungen für die Bachelorarbeit sind neben den in der BRPO 
genannten Voraussetzungen: 

- der Erwerb der CP der folgenden in der Modultabelle genannten Module: NANOBI, 
NANOMBI, NANOMBII, NANOPI, NANOPII, NANOPIII, NANOQM, NANOPP, NANOCI, 
NANOCII, NANOCP, NANOI, NANOII, NANOMI und NANOMII. 

D. Bachelorgesamtnote 

§ 11 Bildung der Bachelorgesamtnote 

1Die Gesamtnote im Studiengang ergibt sich zu 20 Prozent aus der Note des Abschlussmoduls 
(Bachelorarbeit) und zu 80 Prozent aus dem Durchschnitt der nach CP der jeweiligen Module 
gewichteten Noten aller übrigen benoteten Module. 2Bei der Bildung der Bachelorgesamtnote 
wird jedoch das Modul Optionsmodul nicht mit einbezogen. 

E. Schlussbestimmungen 

§ 12 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen  

1Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Wintersemes-
ter 2025/2026. 3Studierende, die den Studiengang an der Universität Tübingen vor dem in Satz 
2 genannten Semester aufgenommen haben, sind vorbehaltlich der folgenden Bestimmungen 
berechtigt, die Modulleistungen in diesem Studiengang an der Universität Tübingen bis zum 
30.09.2030 nach den bislang geltenden Regelungen zu absolvieren; hinsichtlich des Prüfungs-
ausschusses gilt jedoch § 6 BRPO. 4Nach Ablauf der in Satz 3 genannten Frist sind die 
Modulleistungen im Studiengang nach den Regelungen dieser Satzung zu absolvieren. 5Bis-
her absolvierte Modulleistungen werden dann vorbehaltlich der folgenden Bestimmungen nach 
der aufgrund dieser Satzung und dem dazugehörigen Modulhandbuch geltenden Neuregelung 
angerechnet. 6Ein zusätzlicher oder neuer Prüfungsanspruch oder zusätzliche Prüfungsversu-
che in ein- und derselben Prüfungsleistung werden durch diese Satzung nicht erworben; Fehl-
versuche bei der Erbringung ein- und derselben Prüfungsleistung nach der bisher geltenden 
Regelung werden angerechnet. 7Darüber hinaus kann der zuständige Prüfungsausschuss als 
Übergangsbestimmung, insbesondere falls die bisherigen Veranstaltungen nicht mehr wie bis-
lang angeboten werden oder an einzelnen solcher Veranstaltungen bereits teilgenommen 
wurde, geeignete abweichende Bestimmungen im Einzelfall treffen, insbesondere gegebenen-
falls unter teilweiser Anrechnung bzw. Erteilung von Auflagen bzw. im Wege einer Lernverein-
barung (Learning Agreement). 
 
 
 
Tübingen, den 14.02.2025 
 
 
 
 

Professorin Dr. Dr. h.c. (Dōshisha) Karla Pollmann 
 Rektorin 
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang 

Nano-Science mit akademischer Abschlussprüfung Master of Science (M. Sc.) 

– Besonderer Teil – 

 
Auf Grund von §§ 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 9, 32 Abs. 3 des Landeshochschulgesetzes vom 
1. Januar 2005 (GBl. S. 1) in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. April 2014 (GBl. S. 99), 
das zuletzt durch Artikel 24 des Gesetzes vom 17. Dezember 2024 (GBl. 2024 Nr. 114) geän-
dert worden ist, hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 06.02.2025 den 
nachstehenden Besonderen Teil der Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen 
für den Studiengang Nano-Science mit akademischer Abschlussprüfung Master of Science 
(M. Sc.) beschlossen. 
 
Die Rektorin hat ihre Zustimmung am 14.02.2025 erteilt. 
 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
A. Geltung des Allgemeinen Teils und Zugangsvoraussetzungen 
§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
§ 2 Zugangsvoraussetzungen zum Studiengang 
B. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiengangs 
§ 3 Studienziele und Studieninhalte, Regelstudienzeit, Studienumfang 
§ 4 Akademischer Grad 
§ 5 Aufbau des Studiengangs 
§ 6 Modulleistungen 
§ 7 Studien- und Prüfungssprachen 
C. Prüfungsleistungen im Studiengang 
I. Allgemeine Bestimmungen für Prüfungsleistungen 
§ 8 Prüferinnen und Prüfer 
§ 9 Bewertung der Modulleistungen bei mehreren Prüfungsleistungen 
§ 10 Antwort-Wahl-Verfahren 
II. Besondere Bestimmungen für das Abschlussmodul 
§ 11 Abschlussmodul 
§ 12 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen für das Abschlussmodul 
D. Mastergesamtnote 
§ 13 Bildung der Mastergesamtnote 
E. Schlussbestimmungen 
§ 14 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen 

A. Geltung des Allgemeinen Teils und Zugangsvoraussetzungen 

§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 

Die Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für die Masterstu-
diengänge mit akademischer Abschlussprüfung Master of Science (M. Sc.) / Master of Arts 
(M. A.) – Masterrahmenprüfungsordnung (MRPO) – ist in der jeweils geltenden Fassung als 
Allgemeiner Teil Bestandteil dieser Ordnung, soweit hier keine spezielleren Regelungen 
getroffen werden. 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen zum Studiengang 

(1) 1Voraussetzung für das Studium im Masterstudiengang ist ein Bachelor-Abschluss im 
Fach Nano-Science, in einem verwandten Fach mit nanowissenschaftlichem Bezug, in den 
Fächern Physik oder Chemie oder Biologie, in einem verwandten Studiengang mit im Wesent-
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lichen gleichem Inhalt oder ein gleichwertiger Abschluss mit jeweils mindestens einschließlich 
der Note „befriedigend“ 3,0. 2Wurde der Bachelor-Abschluss in einem der Fächer Physik, Che-
mie oder Biologie erworben, so sind Mindestkenntnisse und Mindestleistungen in nanowissen-
schaftlichen Kerndisziplinen (Quantenmechanik, Physik der weichen Materie, Physikalische 
Chemie, Biophysik, Spezielle Mikroskopie, Nanotechnologie, Nanostrukturwissenschaften) im 
Umfang von insgesamt mindestens 18 Leistungspunkten (ECTS-Credits; im Folgenden: CP, 
für Credit Points) nachzuweisen. 3Über die Gleichwertigkeit eines Abschlusses und das Vor-
liegen der in Satz 2 genannten weiteren Voraussetzungen entscheidet der zuständige Prü-
fungsausschuss. 4Er kann die Entscheidung widerruflich auf die Vorsitzende bzw. den Vorsit-
zenden des Prüfungsausschusses übertragen. 5Im Fall einer festgelegten Zulassungszahl 
kann durch Satzung vorgesehen werden, dass stattdessen die für das jeweilige Auswahlver-
fahren gebildete zuständige Auswahlkommission darüber entscheidet. 

(2) Voraussetzung für das Studium im Masterstudiengang sind ferner Nachweise über die 
Kenntnisse der englischen Sprache auf dem Niveau der Stufe B2 GER. 

B. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiengangs 

§ 3 Studienziele und Studieninhalte, Regelstudienzeit, Studienumfang 

(1) 1Das Studium des Master of Science (M. Sc.) in Nano-Science (im Folgenden: Studien-
gang) dient der Aneignung der nach § 7 Abs. 1 MRPO durch die Masterprüfung nachzuwei-
senden Qualifikationen, Kompetenzen, Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten im Fach 
Nano-Science. 2Der Studiengang hat als Qualifikationsziel, das im Bachelor-Studium erwor-
bene Wissen zu vertiefen oder zu erweitern und so die Grundlage für die Entwicklung und/oder 
die Anwendung eigener Ideen zu schaffen (anwendungs- oder forschungsorientiert); Absol-
ventinnen und Absolventen verfügen über ein breites, detailliertes und kritisches Verständnis 
auf dem neuesten Stand des Wissens in einem oder mehreren Spezialbereichen und sind in 
der Lage, 

- ihr Wissen und Verstehen sowie ihre Fähigkeiten zur Problemlösung auch in neuen und 
unvertrauten Situationen anzuwenden, die in einem breiteren oder multidisziplinären 
Zusammenhang mit ihrem Studienfach stehen (Instrumentale Kompetenzen), 

- Wissen zu integrieren und mit Komplexität umzugehen, 

- auch auf der Grundlage unvollständiger oder begrenzter Informationen wissenschaftlich 
fundierte Entscheidungen zu fällen und dabei gesellschaftliche, wissenschaftliche und 
ethische Erkenntnisse zu berücksichtigen, die sich aus der Anwendung ihres Wissens 
und aus ihren Entscheidungen ergeben, 

- sich selbständig neues Wissen und Können anzueignen und weitgehend selbstgesteuert 
und/oder autonom eigenständige forschungs- oder anwendungsorientierte Projekte 
durchzuführen (Systemische Kompetenzen) 

- dem aktuellen Stand von Forschung und Anwendung entsprechend Fachvertretern und 
Laien ihre Schlussfolgerungen und die diesen zugrundeliegenden Informationen und 
Beweggründe in klarer und eindeutiger Weise zu vermitteln, sich mit Fachvertretern und 
mit Laien über Informationen, Ideen, Probleme und Lösungen auf wissenschaftlichem 
Niveau auszutauschen und in einem Team herausgehobene Verantwortung zu überneh-
men (Kommunikative Kompetenzen). 

3Weitere Angaben zu den Qualifikationszielen erfolgen im Modulhandbuch. 

(2) 1Die Regelstudienzeit des Studienganges beträgt 4 Semester. 2Der Studienumfang ent-
spricht 120 CP. 
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(3) Über die nach dieser Ordnung für den Studiengang vorgeschriebene Anzahl von CP hin-
aus ist der Erwerb von insgesamt höchstens 30 zusätzlichen CP aus den in § 5 Abs. 1 
genannten Modulen des Studiengangs zulässig; im Übrigen gilt § 2 Abs. 5 MRPO. 

§ 4 Akademischer Grad 

Aufgrund des erfolgreich abgeschlossenen Studiengangs wird der akademische Grad „Master 
of Science“ (abgekürzt: „M. Sc.“) verliehen. 

§ 5 Aufbau des Studiengangs 

1Die Studierenden absolvieren ein Programm zur Erzielung der in § 3 Abs. 2 genannten CP, 
welches aus den folgenden Modulen besteht:  

FS Modul-Nr. P/WP Modulbezeichnung 
Prüfungs-
leistung 

CP 

Pflichtbereich 

1 M1 P Basic Module Biology K 9 

1 M2 P Basic Module Chemistry mP 9 

2 M3 P Basic Module Physics mP 9 

2 M7 P Nano-Science IV mP u. R 6 

3 M8 P Independent Studies - 27 

3-4 M9 P Master Seminar K 6 

Wahlpflichtbereich: Focus Modules (siehe Satz 2) 

1-2 BWMA/B WP Focus Module Biology A/B K o. mP 9 

1-2 BWMC WP Focus Module Biology C B 9 

1-2 CWMA/B WP Focus Module Chemistry A/B K o. mP 9 

1-2 CWMC WP Focus Module Chemistry C B 9 

1-2 PWMA/B WP Focus Module Physics A/B K o. mP 9 

1-2 PWMC WP Focus Module Physics C B 9 

Bereich Abschlussmodul 

4 M10 P Master Thesis (Abschlussmodul) Masterarbeit 27 

Erläuterungen: FS = empfohlenes Fachsemester (vorbehaltlich Angebot und etwaiger Änderungen, siehe Modul-
handbuch); Modul-Nr. = laufende Modulnummer oder Modulkürzel (vorbehaltlich etwaiger Änderungen, siehe 
Modulhandbuch); P = Pflicht, WP = Wahlpflicht; CP = Leistungspunkte; o. = oder, u. = und; K = Klausur; H = 
Hausarbeit; mP = mündliche Prüfung; PF = Portfolioprüfung; foP = formative Prüfungsleistung; R = Referat; B = 
Bericht. 

Hinweis: Die in der Tabelle als empfohlenes Fachsemester gemachten Angaben beziehen sich auf einen Studien-
beginn in Vollzeit zum Wintersemester. Sofern der Studiengang auch zu einem anderen Semester begonnen wer-
den kann, werden Informationen zum empfohlenen Studienverlauf im Modulhandbuch gegeben oder können bei 
der jeweils zuständigen Fachstudienberatung erfragt werden. 

2Im Wahlpflichtbereich Focus Modules sind – entsprechend den Vorgaben im Modulhandbuch 
– aus den wählbaren Modulen 27 CP dergestalt zu wählen, dass Module aus dem Angebot 
von mindestens zwei der drei Fachbereiche Biologie, Chemie und Physik gewählt werden. 
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§ 6 Modulleistungen 

1Die in den einzelnen Modulen geforderten Modulleistungen sind neben der Modultabelle die-
ser Ordnung (§ 5) auch im Modulhandbuch angegeben. 2Soweit noch nicht in der Modultabelle 
geschehen, sind bei Prüfungen dort Art und Umfang der Prüfung genau zu spezifizieren. 

§ 7 Studien- und Prüfungssprachen 

(1) 1Die Studien- und Prüfungssprache im Studiengang ist Englisch. 2Lehrveranstaltungen 
können auch in folgenden Sprachen abgehalten werden:  

- Deutsch. 

3Nach Maßgabe der Lehrenden können die Modulleistungen in denjenigen Sprachen gefordert 
und erbracht werden, in denen die Lehrveranstaltungen des Moduls abgehalten werden. 4Prü-
fungsleistungen werden in der Regel in denjenigen Sprachen abgehalten, in denen auch die 
dazugehörige Lehrveranstaltung stattfindet; Studienleistungen sind in der Regel in denjenigen 
Sprachen zu erbringen, in denen auch die dazugehörige Lehrveranstaltung stattfindet. 5Dem 
Stand von Forschung und Lehre angemessen können auch fremdsprachige Lehrinhalte 
Gegenstand von Lehrveranstaltungen sein. 6Es wird insoweit vorausgesetzt, dass die Studie-
renden über ausreichende Fremdsprachenkenntnisse verfügen. 

(2) Darüber hinaus können nach Maßgabe der Lehrenden bzw. Prüferinnen und Prüfer in 
Veranstaltungen zur Vermittlung von Fremdsprachenkenntnissen Lehrveranstaltungen sowie 
Modulleistungen auch in der jeweiligen Fremdsprache gefordert bzw. durchgeführt werden. 

C. Prüfungsleistungen im Studiengang 

I. Allgemeine Bestimmungen für Prüfungsleistungen 

§ 8 Prüferinnen und Prüfer 

Abweichend von § 14 Abs. 1 Satz 3 MRPO finden folgende Prüfungsleistungen vor zwei Prü-
ferinnen oder Prüfern statt: 

- alle Prüfungsleistungen des Moduls M2 (Basic Module Chemistry). 

§ 9 Bewertung der Modulleistungen bei mehreren Prüfungsleistungen 

1Die Modulnote des Moduls Nano-Science IV berechnet sich zu 67 Prozent aus der Note für 
die Prüfungsleistung mündliche Prüfung und zu 33 Prozent aus der Note für die Prüfungsleis-
tung Referat. 2§ 19 Abs. 3 Satz 2 MRPO bleibt unberührt. 

§ 10 Antwort-Wahl-Verfahren 

(1) 1Schriftliche Prüfungsleistungen in Form von Klausuren können unter den nachfolgenden 
Voraussetzungen ganz oder teilweise auch in der Weise abgenommen werden, dass die 
Kandidatin oder der Kandidat anzugeben hat, welche der mit den Prüfungsfragen vorgelegten 
Antworten sie oder er für zutreffend hält (Aufgaben im Antwort-Wahl-Verfahren). 2Vorausset-
zungen für die Abnahme von Klausuren unter Einbeziehung von Aufgaben im Antwort-Wahl-
Verfahren sind, dass 

- die Prüfungsaufgaben durch die als Prüferin bzw. Prüfer fungierende Person bzw. 
Personen gestellt werden und 

- die Klausuren, nachdem sie erbracht wurden, in ihrer Gesamtheit von der als Prüferin 
bzw. Prüfer fungierenden Person bzw. Personen korrigiert werden und  



Amtliche Bekanntmachungen der Universität Tübingen 2025, Nr. 5, S. 100 

- die Klausuren von der als Prüferin bzw. Prüfer fungierenden Person bzw. Personen nach 
deren jeweiligem individuellen Bewertungsschema gemäß § 19 MRPO bewertet werden.  

3Vor der Korrektur der Klausuren darf keine abschließende Festlegung auf bestimmte Bewer-
tungen, etwa auf die Festsetzung bestimmter Noten bei zutreffender Beantwortung eines 
bestimmten Anteils der Prüfungsfragen oder Erreichen einer bestimmten Punktzahl, erfolgen. 

(2) Für die Erbringung von Prüfungsleistungen als elektronische Präsenzleistungen gemäß 
§ 12 MRPO gilt Absatz 1 entsprechend. 

II. Besondere Bestimmungen für das Abschlussmodul 

§ 11 Abschlussmodul 

(1) 1Im Abschlussmodul findet die Masterarbeit statt; diese ist in § 28 MRPO geregelt. 2Im 
Abschlussmodul sind 27 CP zu erwerben. 

(2) Der Bearbeitungszeitraum der Masterarbeit beträgt von der Ausgabe des Themas bis zur 
Abgabe der Arbeit 6 Monate. 

§ 12 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen für das Abschlussmodul 

Fachliche Zulassungsvoraussetzungen für die Masterarbeit sind neben den in der MRPO 
genannten Voraussetzungen: 

- der Erwerb der CP der in der Modultabelle bis einschließlich für das zweite Fachsemes-
ter vorgesehenen Module; und  

- der Erwerb der CP der folgenden in der Modultabelle genannten Module: M8 (Indepen-
dent Studies). 

D. Mastergesamtnote 

§ 13 Bildung der Mastergesamtnote 

Die Gesamtnote im Studiengang ergibt sich zu 40 Prozent aus der Note des Abschlussmoduls 
(Masterarbeit) und zu 60 Prozent aus dem Durchschnitt der nach CP der jeweiligen Module 
gewichteten Noten aller übrigen benoteten Module. 

E. Schlussbestimmungen 

§ 14 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen 

1Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Wintersemes-
ter 2025/2026. 3Studierende, die den Studiengang an der Universität Tübingen vor dem in Satz 
2 genannten Semester aufgenommen haben, sind vorbehaltlich der folgenden Bestimmungen 
berechtigt, die Modulleistungen in diesem Studiengang an der Universität Tübingen bis zum 
30.09.2028 nach den bislang geltenden Regelungen zu absolvieren; hinsichtlich des Prüfungs-
ausschusses gilt jedoch § 6 MRPO. 4Nach Ablauf der in Satz 3 genannten Frist sind die 
Modulleistungen im Studiengang nach den Regelungen dieser Satzung zu absolvieren. 5Bis-
her absolvierte Modulleistungen werden dann vorbehaltlich der folgenden Bestimmungen nach 
der aufgrund dieser Satzung und dem dazugehörigen Modulhandbuch geltenden Neuregelung 
angerechnet. 6Ein zusätzlicher oder neuer Prüfungsanspruch oder zusätzliche Prüfungsversu-
che in ein- und derselben Prüfungsleistung werden durch diese Satzung nicht erworben; Fehl-
versuche bei der Erbringung ein- und derselben Prüfungsleistung nach der bisher geltenden 
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Regelung werden angerechnet. 7Darüber hinaus kann der zuständige Prüfungsausschuss als 
Übergangsbestimmung, insbesondere falls die bisherigen Veranstaltungen nicht mehr wie bis-
lang angeboten werden oder an einzelnen solcher Veranstaltungen bereits teilgenommen 
wurde, geeignete abweichende Bestimmungen im Einzelfall treffen, insbesondere gegebenen-
falls unter teilweiser Anrechnung bzw. Erteilung von Auflagen bzw. im Wege einer Lernverein-
barung (Learning Agreement). 
 
 
 
Tübingen, den 14.02.2025 
 
 
 
 
 Professorin Dr. Dr. h.c. (Dōshisha) Karla Pollmann 
 Rektorin 
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VOLLZUG VON BESCHLÜSSEN DES SENATS 

 

Einrichtung der Abteilung für Experimentelle Immunologie im Institut für Immu-

nologie an der Medizinischen Fakultät  

 
Der Senat hat dem Antrag der Medizinischen Fakultät auf Einrichtung einer Abteilung für 
„Experimentelle Immunologie“ im Institut für Immunologie gemäß § 19 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 7 LHG am 6. Februar 2025 zugestimmt. 
 
 
 
Tübingen, den 14.02.2025 
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